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l.

für Recht erkannt:

•

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Landgerichts Heidelberg vom

2'6.05.2011 - 2 0 466/09 - i~ Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt abge-

ändert:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger nebst Zinsen in Höhe

von 5% Punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit 20.01.2010 zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den Verbindlichkeiten aus dem

mit der Frankfurter Bankgesellschaft (vormals Helaba Schweiz) bestehehden

Darlehensvertrag vom 22.12.1998, Kreditnummer und Kre-

ditnummer freizustellen.

3. Die Verurteilung zu Ziff. 1 und 2 erfolgt Zug um Zug gegen Abtretung der ge-

gen die Helaba Landeskreditkasse zu Kassel gerichteten Ansprüche des Klä-

gers auf Rückabtretung der Ansprüche aus dem mit der Beklagten bestehen-

den Versicherung, Po!icennummer _ sowie Freigabe und Rückabtre-

tung des VVertpapierdepots.-Nr. _ beim Bankhaus

4. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgevviesen.

11.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits zu 95 Prozent. Der Kläger trägt die Kos-

ten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Streithelfers zu 5 Prozent. Seine

übrigen Kosten trägt der Streithelfer selbst.

Ii I.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Schuldner darf die Vollstreckung jedoch durch

Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils voil-

streckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Gläubiger vor der Vollstl-eckung Si-

cherheit in Höhe von 110% des jevveils zu vollstreckenden Betrages leistet.

rv.
Die Revision wird zugelasssn.
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Gründe

I.

Der Kläger verlangt von der Beklagten Schadensersatz für Schäden, die durch den Ab-

schluss eines Lebensversicherungsvertrages bei der Beklagten im Zusammenhang mit

dem Anlagekonzept "Lex-Konzept-Rente" entstanden sind.

Der Kläger beantragte im November 1998 bei der Beklagten eine Kapitallebensversiche-

rung vom Typ "Wealthmaster ehoice Account", Policennummer __ mit einer

Laufzeit von 66 Jahren gegen Zahlung eines Einmalbetrages von •••• r (ent-

spricht . Versicherungsbeginn war der 12.04.1999, als Ablaufdatum ist der

12.04.2065 vorgesehen2
. Der Kläger erhielt von der Beklagten die Policenbedingungen3

und die dazugehörige Verbraucherinformation4.

Bei Versicherungen des streitgegenständlichen Typs handelt es sich um Kapitallebens-

versicherungen gegen Zahlung eines Einmalbeitrags. Der Einmalbeitrag wird bei diesen

Versicherungen von der Beklagten in Wertpapiere investiert, die in sogenannten "Pools

mit garantiertem Wertzuwachs" zusammengefasst sind. Die den unterschiedlichen Pools

zugrundeliegenden Vermögenswerte sind Teile des Lebensversicherungsfonds der Be-

klagten, der einem Sondervermögen gleicht. Den einzelnen Verträgen werden rechneri-

sche Anteile an den jeweiligen Pools zugeteilt; die übrigen rechnerischen Anteile eines

Pools sind auf Verträge anderer Versicherungsnehmer verteilt. Die Anzahl der Anteile;

die einem Vertrag zugeteilt sind, multipliziert mit dem jeweiligen Anteilswert, ergibt den

• Vertragswert der Police. Die interne Unterteilung des Lebensversicherungsfonds in

Pools und der Pools in Anteile sowie deren Zuteilung an die Versicherungsnehmer er-

folgt lediglich zur Berechnung von Leistungen. Die Beklagte räumt ihren Versicherungs-

nehmern die Möglichkeit ein, bei Vertragsbeginn regelmäßige Auszahlungen aus ihren

Policen zu beantragen (Ziffer 9 der Policenbedingungen; Ziffer 6.3 der Verbraucherin-

formation). Um dem Auszahlungswunsch der Versicherungsnehmer nachzukommen,

löst die Beklagte Anteile zu dem jevveils gültigen Rücknahmepl-eis ein und zahlt den

1 AH I, LW 4.

2 AH I, K 6 Versicherungsschein.

3 AH I, K 1.
-'4AH I,LV\! 2:' '.'-'--



samt aus."

Versicherungsnehmern den Gegenwert -aus. In Ziffer 10.1.2 der Verbraucherirlformati;n
heißt es:

"Um die von Ihnen gewünschten Auszahlungen und die Gebühren für den von Ihnen gewählten Ver-

trag zu decken, werden Anteile von ihrem Vertrag abgezogen. Das wirkt sich auf die Rendite insge-
•

•

Versicherungen mit regelmäßigen Auszahlungen weisen damit am Ende der Laufzeit

weniger Anteile auf als Versicherungen ohne vorzeitige Entnahmen. Soweit die Anlage

über den gesamten Anlagezeitraum (den Versicherungszeitraum) im Pool verbleibt, ga-

rantiert die Beklagte gemäß Ziffer 10.1. der Verbraucherinformation, dass der Preis der

Anteile niemals fällt und dass der Anteilspreis am Ende des betreffenden Anlagezeit-

mums der höchste bis zu diesem Zeitpunkt ist.

Die Beklagte teilt die jeweilige Wertsteigerung des Pools unter den Versicherungsneh-

mern auf. Über die Jahresdividende gibt die Beklagte denjenigen Teil der Wertsteige-

rung an die Versicherungsnehmer weiter, den sie garantiert. Den übrigen Teil der Wert-

steigerung steHt sie zurück, um die Antei"h>werteauch in Fällen sinkender Kurse garan-

tieren zu können (sog. "smoothing"). Alle Versicherungsnehmer, die ihre Beiträge in

einen Pool investiert haben, tragen die nachteiligen Entwicklungen gemeinsam und pro.-

mieren in gleicher Weise von positiven Entwicklungen. Die Beklagte beteiligt ihre Versi-

cherungsnehmer an den durch das Glättungsverfahren gebildeten Reserven durch ei-

nen Fälligkeitsbonus, der in erster Linie bei Ablauf der Versicherungslaufzeit anfällt. Un-

ter den in Ziffer 9.4.1 der Policenbedingungen beschriebenen Umständen entfällt ein

Fälligkeitsbonus außerdem auch auf bestimmte bei Vertragsschluss beantragte mgel-

mäßige Auszahlungen. Die Gesamtrendite der Versicherungen der Beklagten bemisst

sich nicht nur nach der Jahresdividende, sondem nach den beschriebenen Boni, die

über die Laufzeit der Versicherung einen erheblichen Teil der Gesamtrendite ausma..

ehen können, dies wird unter 10.1.5 und unter 10.1.6 in der Verbraucherinformation dar-

gestellt.

Der Einmalbeitrag, den der Kfäger in die Versicherung [eistete, und die Einfagesumme in

das Investmentfondsdepot wurde weit überwiegend durch zwei Darlehen bei der LB

Swiss (damals Helaba Sch'vveiz),und zwar in Schweizer Franken, frerndfinanzieii5. Die-

ses Darlehen ist ein endfälliges Darlehen, das zum Fälligkeitszeitpunkt durch den \/er-

kaufsedös aus einem Investmentfonddepot getilgt werden soll. Bei dem Konzept aus

fremdfinanzierter Kapitariebensvel-sicherung und fremdfinanzielier Investmentfondeinla-

5 AH I, K 12.



ge handelt es sich um ein Gesamtkonzept, das von der LEX Vermögensverwaltung AG

konzipiert und unter dem Namen "LEX-Konzept-Rente" vertrieben wurde. Die LEX Ver-

mögensverwaltung AG ist mittlerweile insolvent. Hintergrund der Konstruktion ist die

Nutzung von Zinsdifferenzen zwischen dem - wie hier in einer Niedrigzinswährung auf-

genommen Kredit - und der Rendite der Beklagten sowie die Spekulation auf eine so

hohe Rendite des Investmentfonds, dass dieser zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Darle-

hens den Darlehensbetrag erreicht.

Der Kläger wurde im Zeitraum zwischen September und November 1998 von dem Ver-

sicherungsmakler, über die LEX-Konzept-Rente beraten. Der Kläger hatte

bereits zuvor bei dem Vermittler"mehrere Sach- und Risikoversicherungen abge-

schlossen. Der Kläger ist im Jahre 1970 geboren und in der Hightech-Branche beschäf-

tigt. Er hatte in den Jahren 1997/1998 erhebliche Einnahmen erzielt. Im Rahmen der

Beratung wurde dem Kläger von dem Zeugen" eine Rentabilitätsberechnung der

LEX Vermögensverwaltung AG vorgelegt. Hierin wurde bezüglich der Versicherung bei

der Beklagten ein erwartetes jährliches Wachstum in Höhe von 7,8% per anno ange-

nommen. Ferner heißt es: "davon Jahresdividende: 5,8% per anno,,6.Aufgrund der Be-

ratung durch den Zeugen _ sowie der Musterberechnung unterzeichnete der Klä-

ger am 11.11.1998 einen Finanzierungsantrag bei der Helaba (Schweiz), der dem Klä-

ger von dem Zeugen _ vorgelegt wurde? Am seiben Tag unterzeichnete der Kläger

den Antrag auf Abschluss einer Kapita!lebensversicherung bei der Beklagten8. Der Ein-

malbeitrag bezüglfch der Versicherung bei der Beklagten betrug . Es

• wurden vierteljährliche l\uszahlungen in Höhe von zunächst mit einer jährli-

chen Steigerung von 1 Prozent vereinbali9. Als Datum der letzten Auszahlung ist der

25.03.2065 genannt (S. 6 der Versicherungspolice). Die Auszahlung erfolgt an die Hela-

ba Landeskreditkasse Kassel aur das dort gerührte Transaktionskonto bezüglich des bei

der Helaba Schweiz in Anspruch genommenen Darlehens. Zur Finanzierung des Ein-

zahlungsbetrags in die Lebensversicherung bei der Beklagten sowie des zur Tilgung des

Darlehens erforderlichen \Nertpapierdepots schloss der Klägel- am 22.06.1998 mit der

6 /-\H 1K 4 b - die .Anlage K 4 wurde vom Kläger zweimal vorgelegt. Im Fo[genden wird die erste vorge[eg-

te .Anlage K 4 (eine Seite) mit K 43. Die hier erwähnte Anlage K 4 (7 Seiten) mit K 4 b bezeichnet.

7 AH I, K11, K 25.

8.AH I,LVV 4.
"~_"~'_',"._. .,." •• _~' __'~'._ • '"' •. _ •.•• _,_ ..• "_'~'."'. __ '_"_'w,_'

9 " I I K 6 V . h .. I'r'.", ,erSIC erungspo Ice.



•

. Helaba Schweiz -(nunmehr LB 'Swiss) einen Darlehensvertrag über ein Darlehe~ in
.,. .~. - . "

Schweizer Franken. Der Kredit Nr. 1, welcher der Einzahlung in das Wertpapierdepot

diente, hatte einen Gegenwert in Höhe von_, der Kredit Nr. 2, welcher der

Einmaleinlage in die Versicherung der Beklagten diente, hatte einen Gegenwert in Höhe

von Die Darlehensbelastung des Klägers beläuft sich daher auf insgesamt

. Beide Kredite wurden mit einem Disagio von 10 Prozent ausgezahlt, ein

Zinssatz von 3,7 Prozent war auf 10 Jahre festgeschrieben 10. Als Sicherheit für den

Kredit diente der Helaba Schweiz eine unbedingte Zahlungsgarantie der Helaba Lan-

deskreditkasse zu Kassel. Der Kläger trat zur Sichersteilung der Zahlungsgarantie seine

Ansprüche aus der Lebensversicherung bei der Beklagten an die Helaba Landeskredit-

kasse zu Kassel ab; gleiches gilt für das Wertpapierdepot des Klägers 11. Der Kläger un-

terzeichnete eine Kundenerklärung zur LEX-Konzept-Rente 12.

Der Kläger hat behauptet,

der Zeuge _ habe erklärt, dass die Beklagte in der Vergangenheit aufgrund ihres

einzigartigen Geschäftsmodells eine Rendite von 7 bis 9 Prozent p.a. erzielt habe. Das

ervv'artete\/Vachstum in Höhe von 7,8 % p.a. sei vorsichtig kalkulieli. Aufgrund der Ren-

diteerwartung der Versicherung der Beklagten werde die finanzierende Bank ohne wei-

teres ein Darlehen von •••••• gewähren. Darüber hinaus seien das Zinsrisiko,

die Währungsrisiken und das Risiko einer länger dauernden Tilgung durch die Über-

schüsse aus der Versicherung der Beklagten gedeckt. Der Verrrittler_ habe nicht

mitgeteilt, dass die Policen der Beklagten, obwohl sie als Versicherungen mit garantier-

tem Wertzuwachs bezeichnet würden, eben gerade keine garantierte Mindestverzinsung

wie deutsche Lebensversicherungen kennen würden. Der Kläger sei nicht darauf hinge-

wiesen worden, dass der deklarierte Wertzuwachs auch 0,0 % betragen könne. Da der

Vermittler _ nicht zwischen deklariertem VVertzuwachs und Überschussbeteiligung

differenziert habe, habe er den Kläger auch nicht darauf hingewiesen, dass der dekla-

rierte Welizuwachs bei der Beklagten noch nie 7;8 % betragen habe und es deshalb bei

del- regelmäßigen Entnahme aus der Versicherung in Zeiten schlechter Börsenentwick-

luna sehr wahrscheinlich dazu kommen würde, dass den ?,nteifen keine durchschnittU-v

ehe \tv'ertsteigerung von 7,8 % p.a. als deklarierter VVertzuwachszugewiesen werde, so

10 AH I, K 12, Kreditvertrag vom 22.12.1998 .

.. 11 J\H I, K 13, K 14, .
..-,"{2AH I,K18."'---'
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dass zur Gewährleistung der Entnahme mehr Anteile aufgelöst werden müssten, als

dies bei einer Zuweisung eines durchschnittlichen Wertzuwachses von 7,8% der Fall

wäre. Die Folge sei ein überdurchschnittliches Abschmelzen der Anteile und damit ein

Substanzverlust der Police, worauf der Kläger im Gespräch nicht hingewiesen worden

sei. Der Vermittler _ habe erklärt, dass der Wert der Police nie sinken und statt-

dessen immer kontinuierlich steigen werde. Dies sei unzutreffend, weil die Beklagte nur

den Wertbestand der "units" (Anteile) garantiere, aber durch die Einrichtungsgebühr, in

der die Vertriebskosten enthalten seien, in den ersten 5 Jahren insgesamt 5% der "units"

aufgelöst würden. Demzufolge garantiere die Beklagte allenfalls, dass sie 95 % des in

die Police eingezahlten Geldes zurückzahlen würde. Die Beklagte habe mit unrealisti-

schen Vergangenheitsrenditen geworben. Eine Rendite von bis zu 10 % hätten die Pro-

dukte der Beklagten auf dem deutschen Markt in der Vergangenheit nicht nachhaltig

erzielen können. Ebenfalls sei niemals ein VVachstumvon 7,8% p.a. erzielt worden. Die

mit Wissen und Wollen der Beklagten in dem Berechnungsbeispiel dem Kläger in Aus-

sicht gestellte Rendite von 7,8% p.a. sei realistischetweise nicht erzielbar gewesen. Ei-

ne Schadensersatzverpflichtung der Beklagten ergebe sich auch daraus, dass diese den

Kläger nicht auf den Verlust von Rückstellungen durch die Vereinbarung laufender Ent-

nahmen hingewiesen habe. Die Beklagte hätte den Kläger darüber informieren müssen,

dass sie für die Rücklagen bezüglich ihrer Garantieverpflichtung keine Ouartalspools

bilde, sondern einen einheitlichen Rücklagenpool für alle with-profits-Pools führe und auf

diese Weise Ouersubventionen zwischen den einzelnen Pools zur Erfüllung ihrer eige-

nen Garantieverpflichtungen vornehme. Der Kläger hätte die Lex-Konzept-Rente nie-

mals gezeichnet, wenn er über die Gefahr des Substanzverlustes bezüglich seiner

Einlagesumme aufgrund des Entnahmeplans hingewiesen worden wäre. Gleiches gelte

für die Tatsache, dass die Garantiekosten durch die "Einpreisung" in den deklarierten

Wertzuwachs die Rendite schmälern, Der Zeuge _ habe die Lex-Konzept-Rente

als für die Altersvorsorge geeignet und als sicheres Anlagekonzept vorgesteltt. Der

Prospekt der Lex-Konzept-Rente sei fehlerhaft. t-'Iierinwerde behauptet, dass das in die

Lebensversicherung investierte f<apfta! in vollem Umfang erhalten bleibe,. da die Zins-

leistungen für das Fremdkapital aus dem VVertzuwachs der Versicherung gezahlt wür.-

den. Die Behauptung, dass das investierte Kapital in der Lebensversichrung in voifem

Umfang erhalten bleibe, sei falsch. Aufgrund der vereinbarten Ausschüttungen, die di-

rekt an die LB Swiss zur Begleichung der Zinsverbindlichkeiten flossen, sei es zu einem

$~Q$Ja.l1z\r,E?rlustijlJ.C:L eiÖE;;nJ.Verzehr des Kapitafstocks gekommen. De[.Substanzwert



""' .~.".\., '. ,.
';,:'l"'"'

" 'Höhe der"'E:in~äizahflJrlg von'-'" rm Jahre 1999 habe-sidlbis zum J~hre 2069
auf einen8esamtwert der Anteile in Höhe von _ reduziert. Damit sei in den

letzten zehn Jahren ein Kapitalstockverzehr in Höhe von rund eingetreten.

Die Beklagte habe die falschen Behauptungen des Werbeprospekts der Lex-KonzE?pt-

Rente gekannt. Die Werbeunterlagen seien in enger Abstimmung mit der Beklagten er-

stellt worden. Im Rahmen des Schadensersatzes sei der Kläger so zu stellen, als hätte

er die Lex-Konzept-Rente nicht abgeschlossen. Die Beklagte habe den Kläger daher

von seinen Zahlungsverpflichtungen bezüglich des Darlehens bei der LB Swiss freizu-

stellen. Darüber hinaus habe sie dem Kläger den von diesem geleisteten Eigenanteil in

Höhe von .J2 zu ersetzen. Im Jahre 2009 habe die Helaba von dem Kläger ei-

nen Betrag in Höhe von _aufgrund eines Fehlbetrages eingezogen. Auch die-

ser Betrag sei dem Kläger zu erstatten. Damit ergebe sich ein Schadenersatzanspruch

des Klägers in Höhe von . Die Prozessbevollmächtigte des Klägers habe die

Beklagte mit Schreiben vom 07.12.2009 zum Ersatz des Schadens aufgefordert. Hierfür

seien dem Kläger Kosten in Höhe von~entstanden13.

Dem Kläger sei die Anlage LW 3 nicht bekannt. Er sei auch nicht unter Zugrundeiegung

dieser Anlage beraten worden. In der Verbraucherinformation sei nicht über die Anwen-

dung und Funktionsweise des Wertglättungsverfahrens informiert worden; daraus erge-

be sich, dass die Beklagte die ihr obliegende Informationspflicht über ihr Versicherungs-

produkt nicht erfüllt habe. Die Beklagte habe auch nicht über die den Pools zugrunde

liegenden Vermögenswerte informiert. Sie habe nicht über die in der Vergangenheit

ausgewiesenen Jahresdividenden (deklarierten Wertzuwächse) informiert. Hierzu sei sie

jedoch verpf!ichtet gewesen. Aufgrund der Tatsache, dass der Fälligkeitsbonus, sollte er

überhaupt ausgewiesen werden, nicht jährlich entstehe, dürfe dieser auch nicht in ein

jährliches Wachstum eingerechnet \rverden. Die Beklagte hätte darauf hinweisen müs-

sen, dass sie in den letzten Jahren vor Vertragsschluss mit dem Kläger niemals einen

deklarierten VVertzuwachs in Höhe von 7,8 % ausgewiesen habe. Darüber hinaus hätte

die Beklaote den 1{läoer darauf hinweisen müssen, dass sich das in der Musterberech-
oe> '-'

nung angegebene ervl"artete WachSTum in Höhe von 7,8% aus dem deklarierten \Nert-

zuwachs und dem Fälligkeitsbonus zusammensetze und dieser Fälligkeitsbonus aller-

dings mit der Rückgabe- bzvv. Marktpreisanpassung kollidiere. Die Beklagte habe den

Quel/code für die Software geliefert, mit welcher die Musterberechnung angefertigt wor-

den sei. Unabhängig davon, ob die Musterberechnung mit der Software der Beklagten

I~ AI-! I, K 16 und 17.
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erstellt worden sei, sei ih'r die Musterbe'~echnung für die Lex-Konzept-Rente bekannt'

gewesen. Der Beklagten sei bekannt gewesen, dass der Einmalbeitrag durch die Helaba

Schweiz fremdfinanziert worden sei. Die Beklagte sehe die Lex:.Ronzept-Rente als ris-

kantes Spekulationsgeschäft; hierauf hätte sie den Kjäger hinweisen müssen. Zwar ha-

be der Kläger die Kundenerkfärung 14 unterzeichnet. Im Rahmen des Gesprächs habe

der Vermittler die Vorteile der Lex-Konzept-Rente jedoch derart in den Vordergrund ge-

steilt, dass die erwähnten Risiken demgegenüber deutlich in den Hintergrund getreten

seien. Der Zeuge _ habe behauptet, dass die Renditeerwartungen zwischen 7 und

9 % p.a. durch das Geschäftsmodell der Beklagten erreicht worden seien. Der Vermittler

_ habe erklärt, dass die Rendite der Beklagten eine Rente in Höhe von ca.

DM sichern würde, und dies auch nach dem Ableben des Klägers sowie dessen Ehefrau

zur Versorgung der Kinder. Dem Kläger sei es bei. Abschluss der Lex-Konzept-Rente

nicht maßgeblich auf die Erzielung von Steuervorteilen angekommen. Im Vordergrund

habe die Absicherung seiner jungen Familie gestanden. Über die spezifische Gefahr des

Tota!ver!ustes sei nicht aufgeklärt worden. Dem Kläger sei weder der Werbeprospekt15

noch der Anlageprospekt der Lex-Konzept-Rente 16 im Rahmen des Beratungsge-

sprächs ausgehändigt worden. Beide Werbebroschüren seien jedoch für den Vermittler

die Grundlage für seine Informationsaussagen über das Konzept gewesen. Der Werbe-

prospekt sei insoweit fehlerhaft, als hierin behauptet werde, dass die Musterrechnung

auf einer worst-case-Betrachtung beruhe. Dass diese Musterberechnung tatsächlich

nicht auf einer worst-case-Betrachtung beruhe, ergebe sich schon daraus, dass die Be-

klagte in der Vergangenheit unstreitig keinen deklarierten Wertzuwachs von jährlich

7,8% ausgewiesen habe. Der Kläger sei aktivlegitimiert. Die Abtretung der Lebensversi-

cherung erfasse nicht auch die Schadensansprüche des Klägers. Ein erwartetes Wachs-

tum in Höhe von 7,8 % sei selbst im Hinblick auf den Fälligkeitsbonus nicht vertretbar

gewesen.

Die Beklagte verkündete dem Vermittler der Lex-f<onzept-Rente, dem Zeugen _;

den Streit. Dieser trat auf Seiten der Beklagten dem Rechtsstreit bei.

Der !-(:Jägerhat beantragt,

14 AH [, K 'iSo

15 AH I, K 24.
16'pj'~f, K2-....
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1. di~:;Bekiägte:~:LJverurteile:rt an de-n Klager ..". nebs't Zinsen in Höhe von
""'. . - ,- . -'. '~.~- .-'" . ,

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu zah-

len;

2. die Beklagte zu verurteileh, den Kläge~ von den Verbindlichkeiten aus dem mit

der LB Swiss Privatbank AG (vormals Helaba Schweiz) bestehenden Darlehens-

vertrag vom 22.12.1998, Kreditnummer und Kreditnummer

freizustellen; die Verurteilung zu Ziff. 1 und 2 erfolge Zug um

Zug gegen Abtretung der gegen die Helaba Landeskreditkasse zu Kassel gerich-

teten Ansprüche des Klägers auf Rückabtretung der Ansprüche aus dem mit der
. ''',

Beklagten bestehenden Versicherung, Policennummer_sowie Freigabe

und Rückabtretung des Wertpapierdepots-Nr. _beim Bankhaus_-3. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger_ nebst Zinsen in Höhe von

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu zah-

len.

Die Beklagte und der Streitheifer haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie haben vorgetragen,

bei der Lex-Konzept-Rente handle es sich wirtschaftlich betrachtet um eine Spekulation

darauf, dass die Rendite der Lebensversichel-ung ausreiche, um die regelmäßigen Aus-

zahlungen zur Tilgung der Darlehenszinsen zu bedienen und dass der Wert des Invest-

mentfonds bei Ablauf höher sein werde, als das zu tilgende Dariehen. Es handle sich

arso damit um eine doppelte Zinswette. Dass eine solche Anlage ein hohes Risiko ber-

ge, liege auf der Hand. Dies sei dem Kläger bekannt gewesen. Er lasse selbst vortra-

gen, dass der Hintergrund der Konstruktion die Nutzung von Zinsdifferenzen gewesen

sei. Entgegen seiner Behauptungen sei ihm dies mehrfach vor Augen gerührt worden.

Der Kläger habe dieses Risiko zusätzlich durch Aufnahme von Fremdwährungsdariehen

erhöht. Dem Kläger sei es um eine Maximierung des Steuervorteils gegangen. Die Risi-

k.en der Anlage seien dem Kläger in dem als Anlage K2 vorgelegten Pmspekt der Lex

AG ausführlich aufgezeigt worden. Dort seien die Risiken auf Seite 8 bis 12 ausführlich

dargestellt wOI-den. Auch die als Anlage K3 vorgelegte Kurzdarstellung ervl!ähne aus-
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mehrtach auf die Risiken einer Unterdeckung hin und mache deutlIch, dass es sich bei

den Wertentwicklungen um angenommene Wachstumsraten handle. Die Beklagte habe

sich den Werbeprospekt der Lex-Konzept-Rente nicht vorlegen lassen. Die Werbeunter-

lagen seien auch nicht in enger Abstimmung mit der Beklagten erstellt ~orden. Soweit

die Beklagte in den Besitz von Unterlagen zu fremdkonzipierten Anlagemodellen gelangt

sei, habe sie einzelne auf ihre Produkte bezogene Bausteine gelesen und diese darauf

überprüft, dass die Rolle und Verantwortung der Initiatoren solcher Konzepten gegen-

über den Versicherungsnehmern offen gelegt und die Funktionsweise ihrer Versiche-

rungsprodukte zutreffend dargestellt worden seien. Hintergrund sei gewesen, dass sich

die Beklagte in den Courtagevereinbarungen, die sie mit Vermittlungsunternehmen un-

terhalten habe, vorbehalten habe, Aussagen über die Produkte der Beklagten zu ge-

nehmigen. Die Beklagte habe keine Kenntnisse von den Einzelheiten der Bestandteile

der von dem Kläger gezeichneten Lex-Konzept-Rente und den Konditionen und Bedin-

gungen der abgeschlossen Verträgen mit anderen Unternehmen gehabt. Insbesondere

seien der Beklagten die Einzelheiten der Finanzierung des Einmalbeitrags nicht bekannt

gewesen. Die Beklagte habe den Darlehensvertrag nicht erhalten. Mit Abtretungsanzei-

ge vom 07.04.199917 habe die Helaba der Beklagten lediglich mitgeteilt, dass der Kläger

aHe ihm aus dem Versicherungsvertrag zustehende Rechte an die Helaba abgetreten

habe. Die Beklagte habe gegenüber dem Kläger nicht mit Vergangenheitsrenditen ge-

worben. Soweit dem Kläger Angaben zu Vergangenheitsrenditen vorgelegt worden sei-

en, sei dies im Rahmen der Beratung über die Lex-I<onzept-Rente geschehen. Dem

Kläger seien keine falschen Vergangenheitsrenditen vorgelegt worden. Die 5-Jahres-

Rendite, auf die der Kläger teilweise in der Klage absteile, sei für die streitgegenständli-

che Versicherung mit einer Laufzeit von 66 Jahren ohne Bedeutung. Die hierzu vorge-

legte Unterlage stamme aus dem Jahr 2009. Dem Entschluss des Klägers konnten al-

lenfalls Renditen bis einschließlich 1998 zugrunde liegen. Die Versicherungen der Be-

klagten hätten tatsächlich auf dem bl-itischen Markt in der Vergangenheit bei langfristi-

gen Anlagen auf die Gesamtlaufzeit durchschnittliche Jahresrenditen in Höhe von 12-13

% erzielt. Die Rendite bestehe dabei aus dem dekladerten Wertzuvlachs (Jahresdivi-

dende) und den Boni. Der deklarierte Wertzuwachs habe in den Jahren vor Vertrags-

schluss zwischen 6 % und 6.75 % gelegen. Dies ergebe sich aus Seite 12/15 des Pros-

pekts der Beklagten, den der Kläger als Anlage K 7 vorgelegt habe. Auch die Gesamt-

rendite der Vel-sicherungen der Beklagten sei in den Jahren 1995 bis 1998 besonders
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g~t gewesen. Une.rh~bli.~hsei da8~i, ~irwer~~lem Pool.df~ Rendite;n'e'rwrrtsch~~et~or-

den seien.\~enn dieden Pools zu~eordneten Vermög~~~werte seien sämtlich¥eiI des

- Lebensversicherungsfonds der Beklagten und ihnen liege dieselbe Anlageverwaltung

zugrund~. Dem Kläger sei kein Schaden durch den Abschluss der Versicherung ent-

standen. Der Preis der Anteile des Klägers sei von ursprünglich • am 12.04.1999

auf heute _ gestiegen. Dies bedeute für den Kläger eine garantierte Steigerung

des Anteilspreises seiner Anteile um 19,66 %. Aus der Police der Beklagten ergebe sich

trotz der Entnahme von fast drei Vierteln des ursprünglichen Vertragswertes durch re-

gelmäßige Auszahlungen kein Schaden, sondern ern Gewinn. Die Beklagte bestreitet

den vom Kläger geleisteten Eigenanteil in Höhe von ••••• sowie den angeblichen

Einzug eines Fehlbetrags in Höhe von ••••. Zu den durch das Anlagekonzept er-

langten Steuervorteilen trage der '{läger überhaupt nichts vor. Bei diesem Anlagekon-

zept handle es sich vor allem um ein Steuersparmode!!. Steuerliche Vorteile seien

grundsätzlich im VI/egedes Vorteilsausgleichs zu berücksichtigen.

Die Beklagte erhebe gegenüber allen etwaigen Ansprüchen des Klägers vorsorglich die

Einrede der Verjährung. Der Fäliigkeitsbonus sei in den Jahren 2003 bis 2005 mit 0,00 €

ausgewiesen worden. Spätestens, nachdem der Kläger im April 2005 den dritten Konto-

auszug der Beklagten mit dieser Mitteilung in Folge erhalten habe, habe sich jedenfalls

seine Einsicht verfestigen müssen, dass die jährliche für das Anlagekonzept vorausge-

setzte Rendite über einen längeren Zeitraum nicht erzielt worden sei. Hinzu komme,

dass der Kläger vom Bankhaus ähnliche Mitteilungen über die

Wertentwicklung des abgeschlossenen Investmentfonds erhalten oder angefordert ha-

ben dürfte. Der Kläger sei nicht aktivlegitimiert. Er habe alie Ansprüche aus der bei der

Beklagten abgeschlossenen Lebensversicherung an die Helaba abgetreten. Dem Kläger

stehe kein Schadensersatzanspruch zu. Die Beklagte habe keine unrichtigen oder un-

vollständigen Informationen in ihren Versicherungsbedingungen herausgegeben oder

verbreitet und den Kläger auch nicht fehlerhaft beraten. Etwaige Pflichtverletzungen der

Vermittler seien der Beklagten nicht nach ~ 278 BGB zuzurechnen. Die Lex AG und der

Vermittlerhi:itten nicht als Erfüilungsgehilfen der Beklagten gehandelt,

sondem als selbstständige Versicherungsmakler.

Selbst wenn der Kläger die Verbraucherinformation nicht bei der Beratung erhalten ha-

ben sollte, seien ihm die Versicherungsvertragsunterlagen ein weiteres Mal mit dem

Versicherungsschein übersandt worden. Da der Kläger den Versicherungsbeitrag ge-

...~ _~:~?blt _~IJq. .Y.9JJ._.?~llJ.E;.m..:W[9E;r?Q rlJ.9b?f?QbLkE;i.nE;Q .GE?Qf?.us:::hQs::maQotba be, :wWrQ.$iJ.dLs __._~ .



•

"

maßgeblichen Bedingungen damit jedenfalls nach S 5a WG a.F. wirksam. Entschei-

dend sei allein, dass der Kläger ordnungsgemäß über die Funktionsweise der Versiche-

rung aufgeklärt worden sei, hier also über die beiden für die Rendite maßgeblichen

Komponenten Jahresdividende l,mdFälligkeitsbonLs. Aus der Musterberechnung sei für

jeden durchschnittlichen verständigen Betrachter ersichtlich gewesen, dass lediglich 5,8

% des erwarteten Wachstums von insgesamt 7,8 % aus der Jahresdividende stammen

sollten. Die Musterberechnung weise im Übrigen ausdrücklich darauf hin, dass unter-

schiedliche Wertentwicklungen möglich seien und die Gefahr von Unterdeckung beste-

he. Der Kläger habe nicht dargelegt, dass und mit welchen konkreten Renditen ihm ge-

genüber geworben worden sei. Er habe auch nicht dargelegt, dass die Beklagte ihm ge-

genüber mit Vergangenheitsrenditen geworben habe. Wer einer Police mehr Auszah-

lungen entnehme, als diese durch Wertzuwachs hinzugewinne, verringere dadurch den

Kapitalstock. Dieser Effekt dürfte bei jeder Anlage auftreten; eine Aufklärungspflichtver-

letzung begründe er nicht.

Das Landgericht hat die Klage nach Anhörung des Klägers sowie Vernehmung der Zeu-

gen (Ehefrau des Klägers) abgewiesen. Es könne dahinstehen, ob

der Beklagten die Äußerungen des Zeugen _ zuzurechnen seien, da der Kläger

bereits eine Aufklärungspflichtverletzung nicht bewiesen habe. Der Kläger habe nicht

bewiesen, dass der Zeuge _ mit einer Vergangenheitsrendite von 7-9 % geworben

habe und auch nicht, dass der Zeuge"ihm erklärt habe, dass der Wert der Police

nie sinken werde. Der Zeuge _ habe vielmehr darauf hingewiesen, dass man

"wenn es schlecht laufe" zuzahlen müsse. Die Angaben des Klägers hierzu bewertete

das Landgericht nicht als glaubhaft, da der Kläger ja gewusst habe, dass die Beklagte

zu 100 % in Aktien investiert und sich die Zinsen und Renditen ändern könnten. Del-

Kläger habe nicht schlüssig dargelegt, dass ein ervvartetes Wachstum in Höhe von 7,8

% im November 1998 nicht vertretbar gewesen sei. Vielmehr zeigten die in Anlage K 7

(Prospekt der Beklagten) genannten deklarierten Wertzuwächse und Fäliigkeitsboni,

dort S.12, 13, dass die Annahme eines erwarteten Wachstums von 7,8 % zum damali-

gen Zeitpunkt vertretbar gewesen sei. Das Glätlungsverfahren ("Smoothing") und die

sog. "Garantiekosten" seien in den Verbraucherinformationen der Beklagten hinreichend

erkfäri. Die Frage könne im Übrigen offen bleiben, da eine etwa fehlerhafte Information

nicht kausal für einen Schaden des Klägers geworden sei. Das Gedcht sei davon über-
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,.Punkte nicht von dem Investment hatte abhalten lassen.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, der vorträgt:

Der Ansatz eines Wachstums in Höhe von 7,8 % sei im Jahr 1998 allerspätestens aber

zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns im April 1999 nicht mehr vertretbar gewesen. Der

Beklagten hätte es oblegen, hierauf noch bis April 1999 hinzuweisen. Der Fälligkeitsbo-

nus hätte in die Renditebetrachtung überhaupt nicht einbezogen werden dürfen. Bei

Einbeziehung des FäHigkeitsbonus hätte auch die Marktpreisanpassung berücksichtigt

werden müssen. Die Beklagte habe auch nicht hinreichend auf das Risiko des Kapital-

verzehrs hingewiesen. Ein solcher trete bei der hier gewählten Konstruktion mit regel-

mäßigen Auszahlungen ein, wenn auch nur minimalste Abweichungen von der Progno-

se im Anfangszeitraum aufträten. Auch bei prognosemäßiger Entwick!ung trete zudem

ein Verzehr des Eigenkapitals auf, auf den die Beklagte hätte hinweisen müssen. Das

von der Beklagten eingesetzte und in den übergebenen Unterlagen nicht hinreichend

edäuterte Smoothing Verfahren führe ebenfalls dazu, dass eine Rendite von 7,8 % nicht

erzielt werde. Das Landgericht habe zudem die Aussage der Zeugin'" nicht ge-

würdigt, wonach der Zeuge _ das abgeschlossene Konzept als risikolose Kapital-

anlage zur Altersvorsorge ausgegeben habe und zu der Frage, ob der Zeuge ••• mit

Renditen zwischen 7-9 % geworben habe, überhaupt keine Feststellungen getroffen

habe. Der Kläger hat den Zahlungsantrag in Höhe von ••••• zurückgenommen 18,

nachdem der Senat darauf hingewiesen hatte, dass die Schadensberechnung des Klä-

oers bislana nur in Teilen nachvollziehbar sei19,'-' '-'

Der Kläger beantragt zuletzt:

1. Das Urteil des LG Heidelberg vom 26.06.2011 wird aufgehoben und der

Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht

zurückverwiesen.

hilfsweise:

1. Das Urteil des LG Heidelberg vom 26.06.2011 (Az 2 0 466/09) wird abgeän-

dert.

18.11,233.
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.2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger nebst Zinsen in Höhe

von 5% Punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit zu
zahlen.

3. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den Verbindlichkeiten aus dem

mit der Frankfurter Bankgesellschaft (vormals Helaba Schweiz) bestehenden

Darlehensvertrag vom 22.12.1998, Kreditnummer und Kre-

ditnummer freizustellen.

4. die Verurteilung zu Ziff. 2 und 3 erfolgt Zug um Zug gegen Abtretung der ge-

gen die Helaba Landeskreditkasse zu Kassel gerichteten Ansprüche des Klä-

gers auf Rückabtretung der Ansprüche aus dem mit der Beklagten bestehen-

den Versicherung, Policennummer 7 _ sowie Freigabe und Rückabtre-

tung des Wertpapierdepots-Nr._beim Bankhaus

5. Die Beklagte wird verurtel!t, an den Kläger•••• rnebst Zinsen in Höhe

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit Rechtshängigkeit
zu zahlen.

Beklagte und Streithelfer beantragen,

die Berufung des Klägers zurückzuweisen.

Die Beklagte hält die Berufung für unzulässig, da sie nicht hinreichend begründet wor-

den sei. Im Übrigen verteidigt sie die erstinstanzliehe Entscheidung. Die Beweisaufnah-

• me habe nicht bestätigt, dass der Streithelfer mit Vergangenheitsrenditen gewol-ben ha-

be. 1mÜbrigen sei es aufgrund der bis zum Vertragsabschluss erzielten Zahlen vertret-

bar gewesen, mit einer Gesamtrendite von 7,8 % (zusammengesetzt aus 5,8 % dekla-

riertem WertzuvJachs und einem Fäliigkeitsbonus von 2 %) zu werben. Bei Annahme

dieser Entwicklung trete - auch bei einem Vertrag mit regelmäßigen Auszahlungen - kein

Werteverzehr auf, die Berechnungen des Klägers hierzu seien falsch. Die Beklagte legt

umfangreiche eigene Berechnungen vor. Hieraus ergebe sich, dass die Lex-Konzept

Rente bei planmäßigem Verlauf im Hinblick auf das Produkt der Beklagten funktioniere.

Der Vertragswert sinke nur am Anfang leicht und steige dann kontinuierlich. Der sog.

Fälligkeitsbonus dÜife bei Berechnung der Gesamtrendite berücksichtigt vverden, da

auch die den FäHigkeitsboni zugrunde liegenden \Arerte v-leiter in den Pools verblieben

und V'v'ertzuYy'f.ichseerYiü;t$cl19Jteten.PerKläger. seLauchüber .das...GJättungsverfahren ....__'"
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ausgewiesen werden könnten. Damit sei das Produkt der Beklagten im besonderen Ma-

ße für regelmäßige Entnahmen geeignet, da die Garantien der Beklagten den Vertrag

vor übermäßiger Auszehrung schützten. Selbst bei schwächerer Wertentwicklung erge-

be sich für den Anleger jedenfalls nach Ende der Finanzierungszeit ein Gewinn in Höhe

des dann noch vorhandenen Wertes der Versicherung. So sei es auch im vorliegenden

Fall, der Vertragswert betrage nach der planmäßigen Entwicklung bei Vertragsende

mindestens . Der Darlehensbetrag solle ja ohnehin über den Investment-

fonds und nicht über die Lebensversicherung zurück gezahlt werden. Selbst bei ungüns-

tiger Entwicklung beider Produkte, Investmentfonds und Lebensversicherung, könne das

Anlagemodell aufgehen. Der Gewinn des Klägers vergrößere sich im Übrigen durch

- SteuervorteHe, so arleine im Anlagejahr in Höhe von _ !m Übrigen handele es

sich bei dem Produkt der Beklagten nicht um eine Kapitalanlage, sondern um eine Ver-

sicherung. Die für Versicherungen geltenden Aufklärungspflichten habe die Beklagte

bzw. der Streithelfer erfüllt. Aus der Fremdfinanzierung der Anlage ergäben sich keine

besonderen Aufklärungspflichten. Die Beklagte hafte nicht für das Modell der Lex-

Konzept-Rente. Die nunmehr vorgelegte Schadensberechnung des Klägers sei verspä-

tet. Die Schadensberechnung des f<lägers sei zudem fehlerhaft.

/:>.uchder Streithelfer verteidigt die erstinstanzliche Entscheidung, Der Kläger habe

selbst eingeräumt, dass er gewusst habe, dass sich Darlehenszins, die Jahresdividende

und das erwartete Wachstum sich ändern können. Die schlechte Entwicklung der Anla-

• ge sei der insgesamt unervvartet schlechten Entviicklung der I<apitalmärkte geschuldet.

Ergänzend wird auf die tatsächlichen Feststellungen der ersten Instanz soweit sie nicht

abweichen sowie auf die im Berufungsverfahren vorgelegten Schriftsätze der Parteien

nebst Anlagen Bezug genommen.
'I11.

Die Berufung des Klägers ist zulässig und überwiegend begründet. Dem Kläger stehen

Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen zu.

A.
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1~ Die Berufungsbegrü~~ung 'd~s Klägers genügt den gemäß ~ 520 Abs. 3 ZPO zu

stellenden Mindestanforderungen. Sie ist auf den Streitfall zugeschnitten und lässt er-

kennen, aus welchen Gründen der Kläger die erstinstanzliehe Entscheidung für unrichtig

hält (\lgl. BGH NJW-RR 2004, 1716). Die Nichtnennung des Streithelfers in der Beru-

fungsschrift ist unschädlich (vgl. Zöller - Heßler ZPO 29. Aufl. ~ 511 Rz 7).

2. Die streitgegenständlichen Ansprüche beurteilen sich nach deutschem Recht, da

der Kläger als natürliche Person seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesre-

publik Deutschland hat und somit das versicherte Risiko hier belegen ist (Artt. 8, 7 Abs.

2 Nr. 4 lit. a) EGV.

3. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte folgt aus dem Wohnsitz des

Klägers als Versicherungsnehmer im Bezirk des Landgetichts'Heidelberg, da es sich bei

der Beklagten um eine britische Versicherungsgesel!schaft hande!t. Das ergibt sich -

abgesehen von der rüge!osen Einlassung der Beklagten, die gemäß ~ 39 ZPO auch die

internationale Zuständigkeit begründet (vgl. etwa Patzina in: Münchener Kommentar zur

Zivilprozessordnung, 3. Auflage, ~ 39, Rn. 2) - aus Artikel 9 Absatz 1 Iit. b) EuGVVO. VG

a.F., (vgl. Prölss/Martin - Armbrüster, VVG, 28. Aufl. 2010, vor Art. 7 EGWG Rn. 7).

4. Maßgeblich für die geltend gemachten Ansprüche wegen der Verletzung vorvertrag-

licher Pflichten im Zusammenhang mit dem Versicherungsantrag des Klägers vom

25.11.199820 ist das bis zum 31.12.2001 geltende Schuldrecht (Art. 229 ~ 5 Satz 1

EGBGB) .
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1. Der Kläger ist Inhaber des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs wegen Ver-

schuldens bei Vertragsverhandlung und somit aktiv legitimiert. Die Abtretung21 seiner
t

gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der infolge der Vertragsverhandlungen mit

der Beklagten abgeschlossenen Versicherung an die Hessische Landesbank steht dem

nicht entgegen.

a) Bei einer Sicherungsabtretung von Rechten aus einem Lebensversicherungsver-

trag unterliegt es - im Rahmen des rechtlich Möglichen - der freien Gestaltung der Par-

teien, auf welche Rechte sich die Abtretung erstreckt. Der Umfang der Abtretung ist da-

her durch Auslegung der bei der Sicherungsabtretung abgegebenen Erklärungen unter

Berücksichtigung der Parteiinteressen und des Zwecks des Rechtsgeschäfts zu ermit-

teln (vgl. BGH VersR 2007, 1065 !Juris Tz. 22J; NJW 1999, 715 Duris Tz. 22J; 1999, 3776

Ouris Tz. 9]).

•

b) Die Abtretung erfasst nach ihrem .Wortlaut "die gegenwärtigen und zukünftigen Rech-

te und Ansprüche aus dem I-<:apitallebensversicherungsvertrag in voller Höhe", wobei

dies zur "Sicherung aller bestehenden und künftigen, auch bedingten oder befristeten

Forderungen" aus der "bankmäßigen Geschäftsbedingung" gelten soll. Bereits der Wort-

laut der Abtretungserklärung, die Ansprüche aus Vertrag nennt, spricht nicht dafür, dass

auch vorvertragHche Ansprüche erfasst sein sollten. Selbst wenn man dies aber anders

beurteilen wollte, führt eine interessengerechte Auslegung der Sicherungsabrede dazu,

dass diese nicht erfasst sind (vgl. auch OLG Ceile, Urtei! vom 31. März 2011 - Aktenzei:'

chen: 8 U 154/10 [Juris Tz. 45J; Senat, Urteil vom 2. August 2011 - 12 U 173/10, juris-Rn.

52, OLG Ce1le, Urteil vom 12. Januar 2012 - 8 U 151/11 [Juris Tz. 55). Denn der genann-

te Sicherungszweck wird durch die vom Kläger verfolgten Schadensersatzansprüche auf

seine eigene Freistellung von den Ansprüchen aus dem Darlehen dUI-ch die Beklagte

sowie auf Ersatz seiner Zahlungen an den für die Endtilgung des Darlehens vorgesehe-

nen Investmentfonds nicht beeinträchtigt (vgl. auch BGH NJW 2002, 1568 Duris Tz. 14]).

Vielmehrführt diese zu einer Befriedigung der Ansprüche der darlehensgebenden Bank.

"_ .•...:...-,.,_:.••..•• _c. __. _ ~ "'_. " ..•..,..-.---- ~...~_._~.. ,. -,.



Die Beklagte ist dem Kläger aus dem rechtlichen Gesichtspunkt des Verschuldens bei

Vertragsschluss zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Lex AG und deren Unterver-

mittler dem Kläger ein unzutreffendes Gesamtbild der Chancen und Risiken des Anla-

gemodells vermittelt haben, dies zu einem Schaden geführt hat und die fehlerhafte Be-

ratung der Beklagten zuzurechnen ist. Die Beklagte hat dem Kläger zudem pflichtwidrig

die prognostizierte Rendite unzutreffend dargestellt. Ein Mitverschulden muss der Kläger

sich nicht entgegenhalten lassen; sein Anspruch ist auch nicht verjährt.

1. Bei Vertragsverhandlungen besteht - auch wenn die Parteien entgegengesetzte

Interessen verfolgen - für jeden Vertragspartner die Pflicht, den anderen Teil über sol-

che Umstände aufzuklären, die den Vertragszweck des anderen vereiteln können und

daher für dessen Entschluss von wesentlicher Bedeutung sind, sofern dieser die Mittei-

lung nach der Verkehrsauffassung erwarten konnte (vgl. BGH NJW 2007, 3057-3060

Ouris Tz. 35J m.w.N.). Nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrsauf-

fassung kann eine Mitteilung über solche Umstände ervvartet werden, die nur der einen

Partei bekannt sind oder bekannt sein müssen und von denen sie weiß oder wissen

muss, dass diese für den zukünftigen Vertragspartner von wesentlicher Bedeutung für

den Vertragsschluss sind (vgl. BGH NJW 2007, 3057-3060 Duris Tz. 35J m.w.N.). Für

den Anbieter einer Kapitalanlage folgt daraus - ebenso wie für den Vermittler einer sol-

chen - die Pflicht zu richtiger und vollständiger Information des Anlageinteressenten

etter die für dessen Anlageentschluss wesentlichen Umstä,nde auch schon im Rahmen

der Vertragsverhandlungen (vgl. BGH NJW 1998, 2898-2900 Duris Tz. 6]). Damit wird

dem Anlageinteressenten zwar nicht das wirtschaftliche Risiko der Anlage abgenom-

men, er soll aber die Möglichkeit erhalten, das Risiko seiner Kapitalinvestition zu erken-

nen (vgl. BGH NJW 1981, 1266-1267 Duris Tz. 7]). Der Anbieter und der Vermittler müs-

sen dem Interessenten ein zutreffendes Bild von den Chancen und Gefahren des Ge-

schäfts verschaffen, so dass dieser selbst einen sachgerechten Entschluss fassen kann

(vgl. BGH NJVI/ 1991, 1108-1109 Ouris Tz. 10]). Soweit der Anbieter einer Kapitalanlage

im Rahmen del- Vertragsverhandlungen einen Prospekt verwendet, muss dieser eben-

falls sachlich vollständig, richtig und verständlich sein sowie ein schlüssiges Gesamtblid

der Anlage geben (vgl. auch BGH NZG 2011,68-69 Quris Tz. 18]; NJ\tV2010,2506 [juris

''''''- ." Tz.9m.w,N, )..Fürden Fall.einer. fremdfinäriziertenLeberisversicherung~scheitertdie Haf- ..
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"lüng des V~rsicheiers"~icht (j'aran, dass' sfCh-dEi'sder Ka~)tälanIa'ge rnnewohnen:~j'~Risi:'- '.,-""

ko aus dei ~reditfinanZierUng de~~ersiCherung und nicht 'aus der Lebensversi'~h~rUng

selbst ergibt (vgl. BGH NJW 1998, 2898 DurisTz 16]).

Die vorstehenden Girundsätze finden auch auf die Beklagte als Anbieterin der streitge-

genständlichen Lebensversicherung Anwendung (vgl. Senat Urteile vom 2.8.2011 12 U

173/10 und 12 U 174/10; auch OLG Dresden GWR 2011,95 Duris Tz. 52J; OLG Düssel-

dorf VersR 2005, 62-63 Duris Tz. 19]). Denn bei dieser handelt es sich im Kern um eine

Kapitalanlage. Der Versicherungsaspekt tritt demgegenüber zurück. Die Todesfallleis-

tung der Beklagten besteht lediglich im jeweiligen Policenwert der Versicherung (S. 3

des Versicherungsscheins22
). Aus der rechtlichen Konstruktion als Lebensversicherung

ergibt sich zudem keine abweichende Beurteilung im Hinblick auf die soeben dargestell-

ten vertraglichen Aufklärungs- und Informationspflichten.

2. Gemessen an diesen Grundsätzen trifft die Beklagte der Vorwurf eines Verschul-

dens bei den Vertragsverhandlungen. Die Beklagte vermittelt mit den dem Kläger über-

lassenen Informationen23 und durch die der Beklagten zuzurechnenden Erläuterungen

des Streithelfers Rauch kein schlüssiges Gesamtbild der Anlage.

Bei der Anlage handelt es sich um eine - wie die Beklagte wusste - fremdfinanzierte

Einmalinvestition in ihre Lebensversicherung. Die Beklagte hätte den Kläger selbst oder

durch die ihre Produkte vertreibenden Vermittler auf folgende dem Anlagemodell inne-

wohnende spezifische Gefahren in hinreichend deutlicher Form hinweisen müssen (vgl.

OLG München Urteil vom 7.7.2011 14 U 798/10).

a) Die Beklagte hätte in deutlicher Form darauf hinweisen müssen, dass die regel-

mäßigen Auszahlungen, die zur Zinszahlung für das zum Zwecke des Erwerbs der Le-

bensversicherung aufgenommenen Darlehens dienten, durch den Verkauf von Anteilen

der Lebensversicherung finanziert werden und nicht etwa rein durch die erwartete Ren-

dite. Dabei müssen für den im vorliegenden Fall jährlich auch noch um ein Prozent an-

steigenden Ausza'hlungsbetrag um so mehr Anteile veräußert werden, um so weniger

"Jahresdividende" die Beklagte dem Vertrag des Klägers zuweist. Umgekehrt müssen

weniger Anteile vel-kauft werden, wenn die Beklagte dem Velirag des Klägers eine hohe

22 AHf, K 6
......, .. ,.,. "23 'i.\:H!"1< 1:' .LVV.:z .
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J~~~~sdi~iden'de zuweisLln wel~"h~r"Höhe die je'fVeiligeJahresdividend~ ausf~;~.,'h~~~t

zu~ einenvon der Entwicklung des Kapitalmarkt~ ab, zum anderen aberauch von ein'er

für den Anleger schwer durchschaubaren und unvorhersehbaren Bestimmung zu Jah-

resbeginn durch die Beklagte. Zwar hat auch die Höhe des 'Fälligkeitsbonus auf die Zahl ,

der zu veräußernden Anteile Einfluss. Auf die entsprechend der Vereinbarungen zu Ver-

tragsbeginn für die regelmäßigen Auszahlungen veräußerten Anteile gewährt die Be-

klagte gemäß 10.1.5 ihrer Verbraucherinformationen24 einen sog. Fälligkeitsbonus "um

die Investmentperformance für den Zeitraum zu reflektieren, den Sie im Pool verblieben

sind,,25.Die Höhe des Fälligkeitsbonus ist noch weniger vorhersehbar, als die Jahresdi-

vidende, da selbst ein einmal ausgewiesener Fälligkeitsbonus in Zeiten schlechter Bör-

senentwicklung dem Anleger nicht sicher ist.

Durch diese Vertragskonstruktion - kreditfinanzierte Einmalzahlung verbunden mit re-

gelmäßigen Auszahlungen - wird der Wert der von der Beklagten erklärten Garantie, in

einer für den Versicherungsnehmer schwer durchschaubaren Weise in Frage gestellt.

Die Beklagte garantiert nämlich lediglich, dass der VVert der einzelnen Anteile niemals

fällt. Die Beklagte erweckt aber demgegenüber bereits durch die Bezeichnung des Ver-

tragsmodells "Pools mit garantiertem VVertzuwachs", den Anschein, dass das von den

Anlegern angelegte Kapital "mit dem Ziel eines über den Anlagezeitraum geglätteten

VVertzuwachses" "wertvolle Garantien" biete, die "den Wert der Kapitalanlage schüt-

zen,,26.Geschützt wird aber nicht der Wert der - gesamten - Kapitalanlage, sondern der

VVert der systemimmanent zwingend in ihrer Zahl ständig sinkenden Anteile. Dabei ist

zu beachten, dass die Zahl der AnteHe selbst dann sinkt, wenn die Beklagte die in Aus-

sicht genommenen Renditen erzielt oder gar übertrifft.

b) In Anbetracht dieser Funktionsweise des fremdfinanzierten Vertrages hätte die

Beklagte auch auf die Auswirkungen von hinter den Erwartungen zurück bleibenden

Renditen auch nur in einzelnen Jahren hinweisen müssen27. Durch eine hinter den Er-

wartungen zurückbleibende Jahresdividende kommt es in diesen Jahren durch die re-

gelmäßigen Auszahlungen zu einem schnellen Abschmelzen der Anteile. Das Risiko

24AH I, LW 2 (Verbraucherinformationen Wealthmaster).

25 AH I, LW 210,1.5.

26 .Jl,.~..1_,~_~3.101.1 .. ". . "_ _.
. 27 AH 11,K 3;;. ..."
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.erhöht sich damit für den Anleger systembedingt erheblich.

c) Der Anleger, der wie hier regelmäßige Auszahlungen vereinbart, nimmt zudem in
{

weit geringerem 'Umfange an der von der Beklagten ausgelobten "geglätteten Wertzu-

wachs" Anteil. Das von der Beklagten beworbene Glättungsverfahren für Kursschwan-

kungen funktioniert um so besser, um so länger die einzelnen Anteile im Pool verblei-

ben. Durch die ständige Veräußerung von Anteilen wird dieser Effekt erheblich reduziert.

d) Schließlich wird der beschriebene Effekt auch durch die hohen anfänglichen Kos-

ten der Anlage weiter erhöht. Die Beklage erhob im vorliegenden Fall einen Ausgabe-

aufschlagvon 7 Prozenes. Um diesen Ausgabeaufschlag wird der Anteilspreis - insoweit

• im Widerspruch zu der Aussage "Wir garantieren, dass der Preis der Anteile niemals

fällt"29 - bereits anfänglich vermindert. Dies ergibt sich aus der für den Kläger erstellten

"Vertragsübersicht" dort S. 230. Statt der in der Police genannten _ DM Anteilspreis

ergibt sich so ein anfänglicher Anteilspreis von 0,663.

3. Die schriftlichen Risikohinweise der Beklagten und die vom Landgericht festge-

stellten Hinweise des Vermittlers~sind demgegenüber nicht hinreichend, um dem

Interessenten ein zutreffendes Bild von den Chancen und Gefahr-en des Geschäfts zu

verschaffen (vgl. BGH NJVII 1991, 1108-1109 [juris Tz. 10]; NJW 2010, 2506 [juris Tz 9

mw.N.).

a) Die Beklagte weist !ediglich darauf hin "um die gewünschten Auszahlungen und

die Gebühren für ihren gewählten Vertrag zu decken, werden Anteile von ihrem Vertrag

• abgezogen. Dies wirkt sich auf ihre Rendite insgesamt au_s.,,31.Dieser allgemeine Hin-

weis ist so nicht verständlich und beseitigt vor allem nicht die von der Beklagten ge-

weckten Fehlvorstellungen von "Wertvollen Garantien, die den Wert der Kapitalanlage

schützen". Die Beklagte hätte auf die ProblemaUk der absinkenden Zahl der garantierten

Anteile und damit des Vllertes ihrer Garantie für die Gesamtanlage hinweisen müssen.

b) Die vom Zeugen _ vorgelegte Computerberechnung spricht lediglich davon

"Sollten die Wachstumsraten niedriger ausfallen, empfiehlt sich eine gei-ingere Entnah-

28 AH I, LW 210.2.1.

29 AH I, L W 2 10.1.1.

30 AH L,LW 7.
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'den wert "der Wealth~aste;~POiiC~ z~ erh~'it~n,,32~d~r d~'von es "kÖ'nne empf~h"-'

lenswert sein, zeitweise eiri'e niedrigere Auszahlung als geplant vorzunehmen, um den

Kapitalerhalt zu gewährleisten,,33. Dem Kläger, dem durch die vorgelegte Computerbe-

rechnung34 so eindrücklich di~ Auswirkungen der planmäßigen Entwicklung der Anlage

vor Augen geführt wurden, hätte zur Richtigstellung des dadurch entstandenen Ein-

drucks auch vor Augen geführt werden müssen, dass er im ungünstigen Falle, jährlich

Eigenmittel in Höhe der gesamten Darlehenszinsen, damit zunächst in Höhe von im-

merhin 2 jährlich, bzw. ab 2009. I. jährlich aufbringen muss.

c) Eine entsprechende Aufklärung lässt sich auch nicht den Angaben des Zeugen

•••• bei seiner erstinstanzlichen Einvernahme entnehmen. Der Hinweis "wenn es

schlecht laufe, dann schaffe die Versicherung eben nicht die deklarierten Zuschüsse,

dann müsse man zuzahlen, sonst ginge es an die Substanz der Lebensversicherung,,35

ist nicht hinreichend. Dass im schlechtesten Falle somit die gesamten Darlehenszinsen

aus Eigenmitteln aufgebracht werden müssen, um nicht eine später kaum mehr zu kor-

rigierende Abnahme der Lebensversicherungsanteile zu riskieren, wird auch aus dieser

Aussage nicht deutlich.

d) Auch der Hinweis in der von dem Kläger am 6.11.1998 unterzeichneten Kunden-

erklärung zur Lex-Konzept-Rente "In der Computerberechnung wird unterstellt, dass die

angenommene Jahresrendite und der annualisierte Fälligkeitsbonus bei der

Wealthmaster-Police über die gesamte Nutzungsdauer gleich bleibt" reicht nicht aus, da

für den Versicherungsnehmer nicht klar wird, welche erheblichen langfristigen Folgen

• auch nur zeitweilige Kursschwankungen für den VI/ert der Police haben, wenn es bei den

vereinbarten Auszahlungen bleibt.

4.

Die Beklagte muss sich die Angaben des Zeugen _und der von diesem vertrete,-

nen Lex AG gemäß ~ 278 S 1 BGB zurechnen lassen, soweit dieser gegenüber dem

Kläger im Rahmen der Vertragsverhandlungen Angaben zu der Lebensversicherung der

Beklagten machte (~ 278 S. 18GB).

32 AH I, K 4 b, S. 3

33 AH I, K18 "Kundenerklärung zur Lex-Konzept Rente",
_•.•..•. _. __ •••••"..-.-.._._ ,.,.••..•.•._._,_.,•._,_ n
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a) Hinsichtlich der Erfüllung von Aufklärungs- und Informationspflichten hat eine Par-

tei nicht nur für eigene schuldhafte Pflichtverletzungen im Rahmen der Verhandlungen

einzustehen, sondern auch solche ihrer Erfüllungsgehilfen zu vertreten (s 278 S. 1 BGB,,
vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Auflage, S 311 Rn. 28 m.w.N.). Diese Zurechnung

erfasst aHe Vorwürfe, die aus der Sicht eines Außenstehenden ein Verhalten betreffen,

welches im inneren sachlichen Zusammenhang mit dem Wirkungskreis steht, der dem

Gehilfen zugewiesen worden ist (vgl. BGH NJW 1991, 2556 uuris Tz. 18]; 1982, 2493

[juris Tz. 12], jeweils m.w.N.).

b) Gemessen hieran hat die Beklagte vorliegend für seitens des Vermittlers gegen-

über dem Kläger im Rahmen der Vertragsverhandlungen zu ihrer Lebensversicherung

gemachte Angaben einzustehen (s 278 S. 18GB). Denn dieser übernahm angesichts

des von der Beklagten gewählten Vertriebswegs über Masterdistributoren, Vermittler

und Untervermittler insoweit mit Wissen und Wollen der Beklagten Aufgaben, die typi-

scherweise ihr als Anbieterin der streitgegenständlichen Lebensversicherung oblagen,

und wurde somit in ihrem Pflichtenkreis tätig (vgl. BGH NJW 2001, 358 [juris Tz. 19];

NJW-RR 1997, 116 [juris Tz. 8]; OLG Dresden GWR 2011, 95 [juris Tz. 57'] und auch -

obiter dictum - OLG Celle, Urteil vom 31.03.2011 - Aktenzeichen: 8 U 154/10 [juris Tz.

110]; OLG Celle, Urteil vom 12. Januar 2012 - 8 U 151/11 [juris Tz. 103]).

• c) Die rechtliche Selbständigkeit der zwischengeschalteten Masterdistributoren,

Vermittler und Untervermittler von der Beklagten steht der Zurechnung von deren Ver-

halten nicht entgegen (vgl. auch BGH NJW 1996, 451 [juris Tz. 13] m.w.N.). Ein VersI-

cherer, der es - wie vorliegend die Beklagte - selbständigen Vermittlungsunternehmen

über!ässt, Kunden anzuwerben und mit ihnen die persönlichen Vertragsverhandlungen

bis zur Unterschriftsreife zu führen, kann sich, wenn er sich darauf beschränkt, die feliig

ausgefüllten und unterschriebenen Versicherungsanträge entgegenzunehmen sowie im

Anschluss die Versicherungspolicen zu übersenden, nicht auf den Standpunkt stellen,

alles, was der Vermittler oder ein von ihm beauftragter Untervertreter vorher mit den

Kunden besprochen habe, gehe ihn nichts an. Denn ihm muss klar sein, dass dem An-

35 S. 5 des Protokolls vom 23.2.2011, I, 359, ähnlich Hinweis "Kundenerklärung" Entwickelt sich die Jah-

resdividende und Fälligkeitsbonus trotz vorsichtiger Kalkulation ungünstiger als kalkuliert, kann es emp-
• ~'<,'_'_"', __ '~. ~ ,_'.~.,._._._ w. ,••• '~," "~""'_"~_""'".M_''''''' __ ''''_'_'_'''''''''~'_'''''' ,"' "",.,,.. ,.~ c__.r~"',', "~''''''''' ~."~ '~'_'.'~'''"'''_'''''',,,,'.,_r~.'' __'_'''''' .••.•n." .;_.~,_.•".-,_ _ ,.•.. ~•.....d~_. ""-~""",~,_,,"•..•.,,~..,,, ,~,,~'•. '~~,.~.~.""

fehlensv",ert sein, zeitweise eine niedrigere Auszahlung als geplant vorzunehmen".
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trag "fUF'ein~'\7er~'i~fierlmg in aller Regeiei"~gehende Gespräche vorauszugehen pflegen

(V91.':'hierzu" auch Beck~a~n/Matusche-Beckmann - Reiff, Versicherungsrechts-

Handbuch, 2. Auf!' 2009, S 5 Rn. 2), bei denen der Vermittler nicht nur die Wünsche und

Möglichkeiten des Kunden ermitteln, sondern ihm auch die Angebot~ des Versicherers

nahebringen und seine Fragen zum Vertragsinhalt an dessen Stelle beantworten muss.

Gerade bei Lebensversicherungen, deren Produkteigenschaften als immaterieller, erst

durch juristische und wirtschaftliche Formulierungen greifbarer Güter nur schwer ver-

ständlich und vergleichbar sind, besteht ein erheblicher Informationsbedarf des Interes-

senten (vgl. Ressos, Produkthaftung von Lebensversicherungsunternehmen, 2004, Sei-

ten 21 ff.). Es kann nicht gebilligt werden, dass sich die Beklagte dieser Verantwortung

für die persönlichen Vertragsverhandlungen durch die Einschaltung einer selbständigen

Vermittlungsfirma völlig entzieht. Sie musste auch damit rechnen, dass diese Vermitt-

lungsfirma nicht nur eigene Mitarbeiter einsetzt, sondern auch andere Makler als Unter-

vermittler tätig werden lässt. Auch deren Verhalten bei den Vertragsverhandlungen

muss sich die Beklagte daher zurechnen lassen (vgl. BGH NJW 2001, 358 [juris Tz. 20

f.]; 1998,2898 [juris Tz. 15]; NJW-RR 1997,116 [juris Tz. 9]; OLG Dresden GWR2011,

95 [juris Tz. 59] und Urteil vom 21.04.2011 - Aktenzeichen: 7 U 546/10 [Seite 27 f.]).

d) Es kann daher vorliegend dahinstehen, ob es zwischen dem Kläger und dem

Zeugen ~ zum Abschluss eines Maklervertrages kam. Selbst wenn der Kläger mit

dem Zeugen __ einen Maklervertrag geschlossen haben sollte, schließt dies die Zu-

rechnung der Angaben des Zeugen_ im Zusammenhang mit dem Abschluss des

• Lebensversicherungsvertrages mit der Beklagten nicht von vornherein aus (s.o.). Indem

der Zeuge _ mittels der als Anlage K 4 b vorgelegten Computerberechnung auch

Angaben zu den Renditen der Beklagten gemacht hat und insoweit Prognosen abgege-

ben hat, \var der Zeuge _ im Pffichtenkreis der Beklagten tätig. Soweit die Beklagte

sich diese Computerberechnung im vorliegenden Fal!e - entgegen der Übung in anderen

Fällen - nicht vorleoen ließ kann sie sich hierdurch ihrer Verantwortlichkeit für die vonv ,

den Untervermittlern zur Entwicklung ihrer Versicherung getätigten Aussagen nicht ent-

ziehen.

e) Auch der von der Beklagten angeführte Hinweis36 unter ['\I. des Versicherungsan-

trags des Klägers vom 25.11.199837 "Sie sollten daran denken, daß jede Person (außer

-".---.- 36",", "12-5-~-- ---- --."--.



Mitar6~iterndes Unternehm~ns), die "Sie in bezug aGf die von Ihnen beantragte(nfPofi~'"
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ce(n)berät, in ihrem Auftrag und nicht im Auftrag des Unternehmens handelt.", vermag

eine Zurechnung der Angaben des Vermittlers j nicht zu verhindern. Bei den ent-

sprechenden Klauseln handelt es sicjl um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte

Vertragsbedingungen, die eine Partei der anderen bei Abschluss des Vertrags stellt,

mithin um allgemeine Geschäftsbedingungen (s 1 Abs. 1 Satz 1 AGBGB, Art. 229 S 5
Satz 1 EGBGB). Indem die Klauseln die Beklagte von ihrer nach den gesetzlichen Re-

gelungen bestehenden Verantwortlichkeit für ihre Erfüllungsgehilfen im Rahmen der

Vertragsverhandlungen (s.o.) freistellen und die Erfüllung der Informations- und Bera-

tungspflichten allein diesen zuweisen, wird die grundsätzlich bestehende Haftung der

Beklagten zumindest mittelbar gänzlich ausgeschlossen (vgl. BGH NJW 2001, 751-753

Duris Tz. 17]; Wolf/Lindacher/ Pfeiffer - Dammann, AGB-Recht, 5. Aufl. 2009, S 309 Nr. 7
Rn. 50). Ein solcher umfassender, Vorsatz und alle Grade der Fahrlässigkeit umfassen-

der Haftungsausschluss ist aber insgesamt unwirksam es 11 Nr. 7 AGBGB, BGH NJW

2001, 751-753 Duris Tz. 21 J).

5. Ein Schadensersatzanspruch des Klägers wegen Verschuldens bei Vertragsverhand-

lungen begründet sich auch aus der Beratung mittels der durch den Zeugen ••• vor-

gelegten Computerberechnung K 4 (a und b). Der Computerberechnung haftet ein Dar-

stellungsfehler an, da die Computerberechnung nicht den eigenen Angaben der Beklag-

ten entspricht (vgl. hierzu OLG Celle Urteil vom 12.01.2012 8 U 151/11, juris Tz 69ff).

• a) Der Kunde, der mittels einer Modell-Berechnung oder eines Prospektes gewor-

ben wird, muss sich zumindest darauf verlassen können, dass die in einem Prospekt

oder in einer für ihn erstellten Modell-Berechnung enthaltenen Prognosen bzw. ange-

nommenen Wertsteigerungen nicht aus der Lufi gegriffen, sondern ex ante betrachtet

"vertretbar" sind (BGH, Urteil vom 17.02.2011, Hf ZR 144/10 Tz 13; BGH, Urteil vom 27.

Oktober 2009 - XI ZR 337/08, NJW-RR 2010, 115 Rn. 19, 22 m.w.N.).

b) Die für" den Kläger erstellte Computerberechnung AH I, K 4 b ist als Prognose be-

reits deshalb nicht vertretbar, weil sie von einem "erw. jäh,-lichen Wachstum" von 7,8 %

ausgeht und in ihren Berechnungen die eigenen Vorgaben der Beklagten nicht richtig

berücksichtigt. Die Computerberechnung berücksichtigt nicht, dass der von ihr jährlich

37 AH I, LW 4



mit _ 'angenommene FäHj'~keitsbonusnach den'{/~rtragsbedingUngen der Beklagt;~:"

erst bei Ablauf des Vertrages oder bei Anteilsveräü~erung 'zur Auszahlung kommes. Bis

dahin stehen die erwirtschafteten Fälligkeitsboni dem Pool insgesamt zur Verfügung und

könneni von der Beklagten - etwa aufgrund schlechter Kapitalmarktergebnisse auch in

den Folgejahren reduziert werden39. Demgegenüber geht die Berechnung auf S. 3 der

Computerberechnung von einer jährlichen Gesamtrendite, die der Police des Klägers

jährlich gutgeschrieben wird, in Höhe von ca. 7,6 % aus. Mit dem um 7,6 % erhöhten

Gesamtwert des Vertrages wird im Folgejahr weitergerechnet. Dies ergibt sich aus ei-

nem rechnerischen Vergleich der Werte der fünften Spalte unter Berücksichtigung der

jeweiligen Auszahlungen.

Dies entspricht nicht dem Vorgehen der Beklagten und suggeriert eine jährliche -

garantierte - Wertsteigerung, die nach den eigenen Angaben der Beklagten selbst in der

Vergangenheit bei entsprechenden Verträgen nicht erzielt wurde. Es mag somit sein,

dass ein im Januar 1997 geschlossener Vertrag 1998 einen deklarierten Wertzuwachs

von 6 % erzielte40, der in diesem Jahr nach Angaben der Beklagten ausgewiesene Fäl-

ligkeitsbonus von 2 % wäre aber nur für die in diesem Jahr durch Verkauf aufgelösten

Anteile bezahlt worden und eben nicht - anders als die Computerberechnung K 4 b sug-

geriert - dauerhaft dem Vertrag zugeschrieben worden (vgl. OLG Celle aaO Tz 71ff).

Zwar verbleiben die den einzelnen Verträgen nicht zugewiesenen Fälligkeitsboni

nach den Angaben der Beklagten im Pool und nehmen damit an der weiteren Wertent-

wicklung teil, sie sind jedoch in ihrer Zuteilung zum einzelnen Vertrag und in ihrem wei-

• teren Bestand ungewiss. Die im Pool befindlichen Reserven, die bei Vertragsende oder

im Falle des planmäßigen Anteilsverkaufs für Fäliigkeitsboni zur Verfügung stehen, die-

nen auch zum Ausgleich von Negativentwicklungen, zur Bedienung von Verwaltungs-

kosten und auch dazu, Garantien anderer Verträge zu bedienen. Bereits ausgewiesene

Fälfigkeitsboni können somit nach den eigenen Angaben der Beklagten auch im Wert

fallen41 - sicher sind dem Versicherungsnehmer damit nur diejenigen Fälligkeitsboni, die

tatsächfich ausgezahlt wurden.

38 AH I, LW 2, Verbraucherinformation 10.1.5

39 AH I, K 7 S. 7 Prospekt der Beklagten wohl aus dem Jahr 2002.

4OVgl. Darstellung AH I, K 7 S. 12 sowie LGU S. 18.
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c) Auf -die~von der~~klagte-n unter Beweis der Angaben ihres"Aktuars _

~ sowie unter Sachverständigenbeweis gestellten Frage, ob es zum Zeitpunkt

der Stellung des Versicherungsantrags durch den Kläger oder zum Zeitpunkt des Ver-

tragsbeginns vertretbar war, vo'h einem deklarierten Wertzuwachs in Höhe von 5,8 %

und einen Fälligkeitsbonus von 2 % auszugehen42
, kommt es mithin nicht an. Entschei-

dend ist, dass die Lex AG vertreten durch den Streithelfer dem Kläger gegenüber die

Renditekomponenten des Produktes der Beklagten falsch darstellte und den Eindruck

erweckte, die prognostizierte Gesamtrendite in Höhe von 7,8 Prozent werde dem jewei-

ligen Vertrag "garantiert" zugeschrieben. Vor diesem Hintergrund ist auch unerheblich,

dass die Fälligkeitsboni - bei der erwarteten Entwicklung - über die Jahre kumulieren

und somit hinsichtlich später veräußerter Anteile unter Umständen deutlich höher sind.

Auf die Frage, ob die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 16.1.201243 vorgelegte Be-

rechnung zutreffend ist oder nicht, kommt es ebenfalls nicht an. Entscheidend ist, dass

es sich bei den ausgewiesenen Fälligkeitsboni entgegen der Annahmen in der Compu-

terberechnung K 4 b um ungewisse Gewinnchancen handelt, die durch eine spätere

Kapitalmarktentwicklung aber auch aufgrund der Entwicklung des Pools insgesamt, et-

wa einer Vielzahl von zu bedienenden Garantie!eistungen, oder einer unerwarteten An-

zahl von Vertragsauflösungen wieder vollständig aufgezehrt werden können. Dies ist für

den Anleger - anders als etwa in der aufgeschlüsselten Berechnung, die die Beklagte

mit Schriftsatz vom 16.1.2012 vorlegt44 - nicht erkennbar. Es kommt mithin nicht darauf

an, ob und in welchen Szenarien (planmäßige Entwicklung, schwächere Wertverläufe

usw.) das Anlagemodell Lex-Konzept Rente gut oder eben gerade noch funktionieren

würde45.

Der Kläger hat Anspruch auf die Vermittlung eines sachlich richtigen Bildes der Ka-

pitalanlage, d.h. er muss über alle Umstände, die fÜI" seine Anlageentscheidurig von we-

sentlicher Bedeutung sind oder sein können, insbesondere über die mit der angebote-

nen speziellen Beteiligungsform verbundenen Nachteile und Risiken, zutreffend, ver-

ständlich und vollständig aufgeklärt werden (BGH NJW 1981,1266 [juris TZ.7]; NJW

2010,2506 DurisTz 9 m.w.N.). Dem wird die Computerberechnung nicht gerecht, auf die

4211, AS 163.

43 [I, AS 381.

44[1, 381.-

45S-~h'~ift;~'t~-~~~"16:1.-2012 s:-1'5ff~-ll~38-1ff'. , ..
, I.



von de:;'~eklagten behauPtet~0"und unter Beweis ge;tellten Szenarien kommt es n';;;'t -.
. . .':, :.~- ~ I'.

an.

•
6. Der auf mangelhafter Aufklärung beruhende Erwerb der für den Kläger als Anle-

ger nachteiligen, weil seinen konkreten Anlagezielen und Vermögensinteressen nicht

entsprechenden Kapitalanlage - vorliegend in Form der Versicherung der Beklagten -

stellt bereits für sich genommen einen Schaden dar und berechtigt ihn -' unabhängig

von der Werthaltigkeit der Anlage - dazu, im Wege des Schadensersatzes die Rückab-

wicklung des Erwerbs der Anlage zu verlangen (9249 Abs. 1 BGB, vgl. BGH NJW 2010,

3292-3296 [juris Tz. 24]; 2010, 2506-2509 [juris Tz. 19]). Grund für die Haftung der Be-

klagten ist der Eingriff in das Recht des Klägers, zutreffend informiert über die Verwen-

dung seines Vermögens selbst zu bestimmen und sich für oder gegen die Anlage zu

entscheiden (vgl. BGH NJW 2010,2506-2509 [juris Tz. 19]). Der Kläger ist danach so zu

stellen, wie er ohne das mit der Beklagten abgeschlossene Geschäft gestanden hätte

(vgl. BGH NJW 1991, 1108-1109 [juris Tz. 22]).

a) Für den Ursachenzusammenhang zwischen der fehlerhaften Information des

Vermittlers sowie der unterbliebenen Aufklärung durch die Beklagte und der Anlageent-

scheidung des Klägers spricht dabei eine durch die Lebenserfahrung begründete tat-

sächliche Vermutung (vgl. BGH NJW 2010, 3292- 3296 [juris Tz. 20J). Diese Vermutung

aufklärungsrichtigen Verhaltens sichert das Recht des Anlegers, in eigener Entschei-

• dung und Abwägung des Für und Wider darüber zu befinden, ob er in ein bestimmtes

Projekt investieren will oder nicht (vgl. BGH NJW 2010, 2506-2509 [juris Tz. 17]; 1998,

2898-2900 [juris Tz. 17]; 1992, 2560-2563 [juris Tz. 23]). Die Vermutung aufklärungs-

richtigen Verhaltens greift hier zugunsten des Klägers ein. Ailerdings ist richtig, dass die

Vermutung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich nur in den

Fällen eingreift, in denen es für den aufzuklärenden Partner vernünftigerweise nur eine

Möglichkeit der Reaktion gibt, die vollständige und richtige Auskunft also keinen Ent-

scheidungskonfiikt ausgelöst hätte oder von zwei Handlungsalternatrven beide jeweils

geeignet gewesen wären, den entstandenen Schaden zu vermeiden (BGH, Urteil vom

. 23. i\!ovember 2004 - XI ZR 137/03, NJW 2005, 1113 m. w. N. [juris Tz. 23J). Es ent-

spricht aber auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (NJW 2010, 1077 Ouris

Tz. 23Ldass es bei einem Prospektfehler der Lebenserfahrung. entspricht, _dass dieser
.....--fO'r' dfe')\nTa-geentsc'heiCiung--ü~s'~ch"iich---gev~~of~~~'-i~t:'--Ein~-~r-d~'~~--~~~rte'ii~~g'fÜ-~-'t1~f~--"""_.. ' ."
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tungsfälle --auße'rhalb des"'Unmittefbaren Bereichs der Prospekthaftungl'sf nicht -gerecht-

fertigt.

b) Auch vorliegend spricht die Lebenserfahrung dafür, dass der Kläger bei richtiger

anfähg!icher Information oder späterer Aufklärung über die Risiken des Anlagemodells,

die Anlage nicht gezeichnet hätte. Wäre der Kläger darüber aufgeklärt worden, dass die

Zahl der Anteile - auf die allein sich die Wertgarantie der Beklagten bezieht - bereits sys-

tembedingt ständig absinkt, so dass sich die Garantie der Beklagten auf eine stetig klei-

ner werdende Zahl von Anteilen bezieht und dass niedrigere Renditen in einzelnen Jah-

ren, durch die Veräußerung einer größeren Zahl von Anteilen ausgeglichen werden, was

langfristig erhebliche Konsequenzen für den weiteren Wert der Anlage zeitigt, so ist da-

von auszugehen, dass er das Anlagemodell nicht gewählt hätte. Der Umstand, dass der

Kläger über erhebliches Einkommen verfügt und auch zumindest ein weiteres vergleich-

bares Aniagemodeil abgeschlossen hat, widerlegt diese Vermutung nicht. Auch das An-

lageziel der Steuerersparnis, das nach Angaben des Streithelfers bei der Investition des

Klägers im Vordergrund stand, steht der Annahme, dass der Kläger sich bei zutreffender

Aufklärung über die systemimmanenten erheblichen Risiken des Mode!ls nicht für die-

ses entschieden hätte, nicht entgegen.

c) Auch von der Ursächlichkeit der Pflichtverletzung in Form der unrichtigen Darstel-

lung in der Computerberechnung für den Schaden des Klägers, muss ausgegangen

werden. Dem entgegenstehende Gründe haben Beklagte und Streithelfer nicht vorge-

tragen.

• d) Der Kläger ist durch die unzutreffende Information über die Rendite der Lebens-

versicherung der Beklagten nicht nur dazu veranlasst worden, der-en Versicherung ab-

zuschließen, sondern die "Lex Konzept Rente" insgesamt zu zeichnen, und damit auch

dazu, die Verbindlichkeiten im Hinblick auf das erforderliche Darlehen und den Invest-

mentfonds einzugehen. Auch die unterbliebene Aufklärung durch die Beklagte nach

Eingang des Versicherungsantrags des Klägers ist für diese Belastungen ursächlich

geworden (vgl. auch BGH NJW 1978, 2145 Duris Tz. 44]):

7. Das Verschulden sowohl des Untervermittlers _ wie auch der Beklagten

hinsichtlich ihrer objektiven Pflichtverletzungen wird vermutet (s 280 Abs. 1 Satz 2 BGB,

vgl. ?GH NJW-RR 2007, 925-927 Duris Tz ..10]).



8. Ein Mitverschulden muss der Kläger sich nicht entgegenhalten lassen. Nach der

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verdient das Vertrauen desjenigen, der sich
;

von einem anderen beraten lässt, besonderen Schutz. Nur unter besonderen Umstän-'

dEm ist für den - angeblich - Sachkundigen der Einwand des Mitverschuldens eröffnet

(BGH NJW 2003, 1811). Eine solche Ausnahmesituation liegt insbesondere vor, wenn

der Geschädigte über eigene Sachkunde oder über zusätzliche Informationen von dritter

Seite verfügt (BGH NJW-RR 1988, 855). Die Beklagte bzw. der Streithelfer tragen ledig-

lich vor, dass der Kläger selbst Geschäftsmann sei und über ein erhebliches Einkom-

men verfüge. Diese Tatsachen lassen weder auf eigene Sachkunde hinsichtlich der hier

getätigten Anlage noch auf zusätzliche Informationen rückschließen.

9. Der Schaden des Klägers besteht in den ihn treffenden Verpflichtungen aus dem

Darlehensvertrag sowie in dem aus seinem eigenen Vermögen erbrachten und nicht

durch etwaige Einnahmen kompensierten Vermögensschaden.

a) Der auf mangelhafter Aufklärung beruhende Erwerb der für den Kläger als Anla-

geinteressenten nachteiligen, weil seinen konkreten Anlagezielen und Vermögensinte-

ressen nicht entsprechenden Kapitalanlage - vorliegend in Form der Versicherung der

Beklagten - stellt bereits für sich genommen einen Schaden dar und berechtigt ihn _

unabhängig von der Werthaltigkeit der Anlage - dazu, im Wege des Schadensersatzes

die Rückabwicklung des Erwerbs der Anlage zu verlangen (s 249 Abs. 18GB, vgl. BGH

NJW 2010, 3292-3296 Duris Tz. 24]; 2010, 2506-2509 DurrsTz. 19]). Grund für die Haf-

tung der Beklagten ist der Eingriff in das Recht des Klägers, zutreffend informiert über

die Verwendung seines Vermögens selbst zu bestimmen und sich für oder gegen die

Anlage zu entscheiden (vgl. BGH NJW 2010, 2506-2509 DurisTz. 19]).

b) Der Kläger ist danach so zu stellen, wie er ohne das mit der Beklagten abge-

schlossene Geschäft gestanden hätte (vgl. BGH NJVV1991, 1108-1109 Duris Tz. 22]).

Wäre der Kläger nicht unzutreffend beraten worden, hätte er das Anlagemodeli "Lex-

Rente" insgesamt nicht abgeschlossen. Der Kläger kann daher verlangen, im VVegeder

Naturalrestrtution so gestellt zu wei-den, als ob er sich an der "LEX-Rente" nicht beteifigt

hätte und hat gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche auf Freisterlung von

den Darlehensverbindlichkeiten - Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus der

... ....:.__b~l::JE?D~.\'~r~1C?lj.~C~.r19_YE!_c::L9?f.T:l...J.r!y~~tlJ}~LfJtfQD9~~_'::~()\~lg..9_LJ.f..S.C~t?t!l:lD9..9£?r .YQD"ttUILgS".: .....::. ....."'__.'__

.Ieisteten Zuzahlungen in Höhe von insgesamt Auf die Frage,. ob die
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Ä'Gssicht besteht, dass durch eine kunftige positIvere Entwicklung des VeTtrages erreicht

werden kann, dass die vorgesehenen Entnahmen aus dem Lebensversicherungsvertrag

die Zinsen für das Darlehen noch decken werden, kommt es insoweit nicht an.

I

c) Der Kläge( hat damit gegen die Beklagte den geltend gemachten Anspruch auf

Freistellung von den Darlehensverbindiichkeiten - Zug um Zug gegen Abtretung der

Ansprüche aus der Lebensversicherung und dem Investmentfonds.

d) Hinsichtlich des begehrten Zahlbetrages in Höhe von zuletzt _ EUR ist

die Klage nur teHweise begründet. Der Kläger hat gegen die Beklagte Anspruch auf Zah-

lung von Schadensersatz in Höhe von EUR. Ausgangspunkt des vom Kläger

zu beanspruchenden Zahlbetrages sind die aus seinem eigenen Vermögen in das Anla-

ge modell eingebrachten Mittel, abzüglich etwaiger aus dem Anlagemodell dem Vermö-

gen des Klägers zugeflossener Beträge.

aa) Der Kläger hat durch Vorlage der Kopie eines Kontoauszuges seines Kontos bei

der Dresdner Bank46 bewiesen, dass er - wie bereits erstinstanzlich vorgetragen - einen

Betrag von _DM (=_EUR) in das Anlagemodell investiert hat und dass

dieser Betrag auch auf das Konto der den Vertrag abwickelnden Helaba eingezogen

wurde47. Weiter hat der Kläger durch Vorlage einer Kopie des entsprechenden Konto-

auszuges48 bewiesen, dass er - wie bereits erstinstanzlich vorgetragen - am 30.06.2009

ernen Betrag von • EUR aus eigenen Mitteln für Zinszahlungen aufgewandt hat.

bb) Die Vorlage der entsprechenden Belege war nicht gemäß S 531 ZPO als ver-

• spätet zurückzuweisen. Das Landgericht ist auf den Gesichtspunkt der Schadens höhe

überhaupt nicht eingegangen, da es die Klage bereits dem Grunde nach abgewiesen

hat.

cc) Der Kläger muss sich auf die aus seinem Vermögen erbrachten Vermögensopfer

aflerdings dasjenige anrechnen lassen, was er in sein eigenes Vermögen aus der Anla-

ge vereinnahmt und nicht etwa für Kosten des Anlagemodells aufgewandt hat.

(1) Der Kläger hat von dem die Aniage vermittelhden Strertheifer _ eine Zah-

lung in Höhe von DM ( :::)aus den von diesem vereinnahmten Provisionen

46 AH I, K 15.

47 AH 11,K 33.
- 48'A'H'ri-,"K~44: .....
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efhalten,-per Kläger hat den Vortrag zu dieser Zahlungim Schriftsatz des Streithelfers

vom 14.1'1.2011 in seinem nac~gelassenen'Schriftsat~'''vom 9.12.2011 nicht ausdrück-

lich bestritten, sondern nur erklärt "Der Kläger kann jedenfalls nicht ad hoc bestätigen,

dass er einen Betrc1g in Höhe von _ DM damals erhalten habe." Falls der Kläger

diese Einlassung als Bestreiten verstanden haben wollte, so wäre dies gemäß 8 138

Abs. 4 ZPO unzulässig. Der Kläger hat keine Erklärung für den Umstand abgegeben,

warum er innerhalb von nahezu vier Wochen nicht in der Lage war, diesen Umstand

seiner eigenen Wahrnehmung - notfalls unter Hinzuziehung von Unterlagen .- abzuklä-

ren.

(2) Der Kläger hat aus dem Anlagemodell weiter einen Betrag in Höhe von

•••• € entnommen. Dies ergibt sich - worauf der Streithelfer in Schriftsatz vom

14.11.2011 zu Recht hingewiesen hat, aus den vorgelegten Kontoauszügen der Helaba

zu Konto-Nr. __ 9. Die Überweisungen sind im Verwendungszweck "Überwei-

sung Guthaben Rentenfinanzierung" oder "Rentenfinanzierung LKK" gekennzeichnet,

als Empfänger der Zahlungen ist der Kläger genannt. Entgegen der Ansicht des Klägers

finden sich diese Zahlungen nicht in den vom Kläger mit Schriftsatz vom 12.11.201150

vorgelegten Berechnungen, insbesondere handelt es sich nicht um die mit Empfänger

"LB (Swiss) Privatbank AG" gekennzeichneten Zinszahlungen für die beiden Kredite

und-'.
dd) Soweit der Kläger im genannten Schriftsatz meint, sein Schaden bemesse sich

nach der Differenz der für die Anlage aufzubringenden Kosten (Provisionen, Disagio,

Überziehungszinsen, Kontoführungsgebühren, Zinszahlungen Darlehen) einerseits und

den von der Beklagten erbrachten Auszahlungen sowie den vereinnahmten Habenzin-

. sen andererseits, so trifft dies nicht zu. Ein Schaden verbleibt dem Kläger insoweit nur,

als er nach der begehrten Rückabwicklung des gesamten Anlagemodells noch eigene -

nicht darlehensfinanzierte - Vermögensopfer darlegen und beweisen kann. Die im Übri-

gen für das Anlagemodell aufgewandten Kosten, Zinsen usw. verursachen für den Klä-

ger keinen Schaden, da diese bis auf den genannten Betrag darlehensfinanziertsind, .

der Kläger aber von seiner Darlehensverpflichtung freigestellt sind .

.. "9 ,4H 11,K 33 - 44.
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ee) sollte der Klägernoch nach dem Zeitpunkt der K'-lageerhebung'am 30.1-2.2009

aus dem Anlagemodell Entnahmen getätigt haben, so sind diese vorHegend nicht vorge-

tragen und auch nicht streitgegenständlich.

\

e) Das Vorbringen der Beklagten trägt keine Anrechnung von Steuervorteif'en des

Klägers im Wege der Vorteilsausgleichung. Ausweislich der für den Kläger erstellten

Computerberechnung der Lex Konzept Rente51 sollten die mit dem Anlagemodell ver-

bundenen Steuervorteile aus damit verbundenen Werbungskosten resultieren (Disagio

des Versicherungs- und Fondskredits, Vermittlungsgebühren, Zinszahlungen). Steuer-

vorteile, die sich durch den Ansatz von Werbungskosten zunächst ergeben haben, wer-

den jedoch bei einer Rückabwicklung im Wege des Schadensersatzes durch die Be-

steuerung der Schadensersatzleistung im Veranlagungszeitraum ihres Zuflusses regel-

mäßig wieder korrigiert. Erstattete Werbungskosten sind nach der Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes irn.Jahr des Zuflusses als' Einkünfte aus der Einkommensart zu qua-

lifizieren, in der sie zuvor geltend gemacht wurden. Steuerrechtlich sind Einnahmen ei-

ner Einkunftsart auch die Rückflüsse von Aufwendungen, die zuvor bei der Ermittlung

der Einkünfte dieser Einkunftsart als Werbungskosten abgezogen worden sind (vgl.

BGH WM 2011,740-743 Duris Tz. 13J und Podewils DStR 2009,752 [754 f.J). Trotz Ver-

steuerung der Ersatzleistung sind die erzielten Steuervorteile demgegenüber nur anzu-

rechnen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Anleger derart außergewöhnli-

che Steuervorteile erzielt hat, dass es unbillig wäre, ihm diese zu belassen (vgl. BGH

WM 2011,740-743 Ouris Tz. 14J; NJW 2010,2506-2509 [juris Tz. 25J m.w.N.) .

10. Der geltend gemachte Schadensersatzanspruch ist auch nicht verjährt (s 214 Abs. 1

BGB).

a) Die - vormaligen - versicherungsrechtlichen Sondervorschriften über die Ver-

jährung (S 12 Abs. 1 WG) finden auf den von dem Kläger verfolgten Anspruch wegen

Verschuldens bei Vertragsverhandlungen keine Anwendung. Die dortige Regelung er-

fasst nach ihrem eindeutigen Wortlaut nur "Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag".(vgl. BGH NJW-RR 2010, 606-607 [juris Tz. 10 und 12]).
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b) {~dährung ist aber auch oach' den aHgem'einen,bürgerlich-rechtrichen :;~~rschrif-
..;,:> i . -,.... ...\ ,;,:',I~;i!::\.

ten (SS 195, 199 Abs. 1 BGB) nicht eingetreten.

aa) Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen unter-

liegen seit dem 01.01.2002 der dreijährigen Regelverjährung (s 195 BGB, Art. 229 S 6

Abs. 1 Satz 1 EGBGB). Diese Verjährungsfrist läuft, da sie kürzer ist als die zuvor gel-

tende dreißigjährige Regelverjährung (S 195 BGB a.F.), frühestens ab dem 01.01.2002

(Art. 229 S 6 Satz 1 EGBGB). Der Fristlauf beginnt aber nur dann bereits zu diesem

Zeitpunkt, wenn der Gläubiger in diesem Moment von den den Anspruch begründenden

Umständen sowie der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hatte oder ohne grobe

Fahrlässigkeit erlangt haben musste (s 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB, vgl. BGH NJW-RR 2008,

1237-1238 [juris Tz. 6]; NJW 2007, 1584-1587 [juris Tz. 29]). Bei späterem Vorliegen

der subjektiven Voraussetzungen verschiebt sich der Verjährungsbeginn entsprechend

und beginnt dann mit dem Schluss des jeweiligen Jahres (vgl. BGH NJW 2007, 1584-

1587 Ouris Tz. 29] und Pa!andt - E/fenberger, BGB, 71. Auf!., Art. 229 S 6 EGBGB Rn.

6). Die Darlegungs- und Beweislast für Beginn und Ablauf der Verjährung trägt die Be-

klagte als Schuldnerin des Schadensersatzanspruchs (vgl. BGH NJW 2008, 2576-2578

Ouris 25]; 2007, 1584-1587 Duris Tz. 32] m.w.N.).

bb) Dass der Kläger vor Ende des Jahres 2006 in Kenntnis oder zumindest grob

fahrlässiger Unkenntnis der den streitgegenständlichen Anspruch begründenden Um-

stände war und deshalb die am 30.12.2009 erhobene und unter dem 20.01.2010 zuge-

stellte Klage die Verjährung nicht rechtzeitig gehemmt hat (s 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB), hat

die Beklagte jedoch nicht bewiesen.

Aus den in den Jahren 2003 bis 2005 überlassenen vier Kontoauszügen (AH I, LW

8- LW 10) folgt keine positive Kenntnis oder zumindest grob fahrlässige Unkenntnis des

Klägers von den den streitgegenständlichen Schadensersatzanspruch begründenden

Tatsachen. Dass die durch den Vermittler" kalkulierte Rendite in den drei Jahren

deutlfch unterschritten wurde und deshalb mehr zugewiesene Anteile zur Deckung der

Auszahlungen verkauft werden mussten, musste aus Sicht der Klägers nicht auf einer

falschen Information durch den Vermittler oder einer unterbliebenen Aufklärung der Be-

klagten hierüber beruhen, sondern konnte auch auf anderen Ursachen, etwa auf eine

unvorhergesehene schlechte wirtschaftliche Entwicklung, zurückzuführen sein (vgl. BGH

NJW 2008,2576-2579 [juris Tz. 31]). Dies gilt umso mehr, als dem Kläger - wie die Be-

klagte selbst hervorhebt -- bekannt dass eine b~_~!1!I!.cnt~_ß~DQi.t~..YQnJt!L!J,!~b_tm3_<
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rantiert worden war. Mit der bloßen Kenntnis davon,' dass die angenommene Rendite
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ni9ht erzielt wurde, warer, dem Kläger daher noch kein-e tatsächlichen Umstände be-

kannt, die gerade die Beklagte als mögliche ErsatZpflichtige infrage kommen ließen (vgl.

BGH NJW 2008, 2576-2579 Ouris Tz. 32]). Insbesondere ließen diese Kontoauszüge

noch keinerlei Rückschluss auf die Tatsache zu, dass die Beklagte die der Vertragskon-,

struktion der laufenden Auszahlungen durch Verkauf von Anteilen innewohnenden Ge-

fahren falsch dargestellt hat und dass die in der Computerberechnung dargestellten Be-

rechnungen nicht der eigenen Vorgehensweise der Beklagten im Hinblick auf Jahresdi-

vidende und Fälligkeitsbonus entspricht. Ein Verständnis der Jahresmitteilungen und ein

Vergleich mit den bei Vertragsschluss von der Lex Vermögensverwaltung AG angestell-

ten Berechnungen war zudem deshalb erschwert, weil sie nicht dieselben Begriffe wen-

den. Der Begriff des "deklarierten Wertzuwachses", den die .Jahresmitteilungen verwen-

_- den, taucht in der Zusammenfassung der Vertragsdaten auf Seite 2 der Berechnung der

Lex Vermögensverwaltung AG nicht auf; dort ist von einem "erw. Wachstum p. a." und

einer als Anteil hiervon ausgewiesenen "erw. Jahresdividende" die Rede.

11. Der Kläger hat allerdings keinen Anspruch auf Schadensersatz in Form der Ge-

schäftsgebühr für die erstinstanzlieh behauptete außergerichtliche Tätigkeit seines nun-

mehrigen Prozessbevollmächtigten. Das zum Beleg seiner außergerichtlichen Tätigkeit

gegenüber der Beklagten vorgelegte Schreiben K 16 richtet sich - worauf die Beklagte

bereits erstinstanzlieh hingewiesen hat - an die LB Swiss nicht an die Beklagte. Eine

Reaktion des Klägers auf den Hinweis der Beklagten erfolgte nicht. Dass die Beklagte

für eine Tätigkeit des Klägervertreters gegenüber der LB Swiss einzustehen habe, hat

der Kläger nicht dargelegt. Eines Hinweises auf die insoweit fehlende Darlegung bedurf-

te es nicht (s 139 Abs. 2 S. 1 ZPO).

12. Die zugesprochenen Zinsen rechtfertigen sich aus Verzug (SS 286 Abs. 1 Satz 2 und

1, 288 Abs. 18GB, SS 261 Abs. i I 253 Abs. 1 ZPO).



1. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus SS 92 Abs. 1, 101 Abs. 1, 269 Abs. 3

ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus SS 708 Nr. 10, 711, 709 Satz 2~
ZPO.

•

2. Die Revision war zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen

(S 543 Abs. 2 Nr. 2 Var. 2 ZPO, vgl. BGH NJW 2003, 1943-1947 Ouris Tz. 11]), da der

Senat sich nicht dem vom Oberlandesgericht Celle aufgestellten Rechtssatz anzu-

schließen vermag, dass ein Anleger im Rahmen einer Lebensversicherung wie der von

der Beklagten angebotenen bereits aufgrund der ihm durch die vom Versicherer über-

lassenen Kontoauszüge vermittelten Erkenntnis, dass die tatsächlich erzielten Renditen

mehrere Jahre hintereinander nicht ansatzweise die prognostizierte Höhe erreichen und

deshalb ein Kapitalverzehr eintritt, in grob fahrlässiger Unkenntnis dem Lebensversiche-

rer zuzurechnender pflichtwidriger vorvertragiicher Renditeangaben war (vgl. OLG Celle,

Urteil vom 31.03.2011 - Aktenzeichen: 8 U 154/10 Uuris TZ.96 und 105 ff.]). Darüber

hinaus wird die Frage der Zurechnung des Verhaltens der Vermittler der Beklagten in

der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte (vgl. u.a. OLG Karlsruhe, Urteil vom

18.11.2010 - Aktenzeichen: 4 U 130/09; OLG Koblenz, Beschluss vom 07.06.2010 _

Aktenzeichen: 10 U 1202/09) unterschiedlich beurteilt.
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